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Der Beitritt Irlands zum Protokoll 
1999 stellt für die Organisation 
ein Ereignis von besonderer 

Bedeutung dar. Neben der Tatsache, 
dass dadurch das COTIF 1999 in der 
gesamten EU in Kraft getreten ist, 
transportiert dieser Beitritt Irlands, 
das bereits seit 1970 Mitglied der 
OTIF ist, auch eine Botschaft.

Es zeigt sich daran, dass der Mehr-
wert unseres Beitrags zum internatio- 
nalen Verkehr in seinem operativen 
Charakter sowie in der Vitalität unse-
rer Vorschriften besteht.

Die „Vernetzung“ ist im internatio- 
nalen Eisenbahnverkehr heute wich- 
tiger denn je. In ihr besteht die Mis-
sion der OTIF. Diese Zeitschrift zeugt 
von dem Willen, wirksame Werkzeuge 
für die Einrichtung eines integrierten 

und interoperablen Netzes zu liefern.

Der Technologietransfer zwischen der 
virtuellen Welt des Internets und der 
Verkehrswelt ist in vollem Gange. Er 
verursacht einen tiefgreifenden Men-
talitätswandel und die Arbeiten des 
Sekretariates reihen sich ein in diese 
Veränderung, wie die Teilnahme am 
Workshop vom 27. April 2016 in Wien 
beweist, der gemeinschaftlich mit der 
Europäischen Eisenbahnagentur zum 
Thema der Telematikanwendungen für 
den Güterverkehr organisiert worden 
ist.

In dieser Ausgabe der Zeitschrift fin-
den Sie zahlreiche verschiedenartige 
Artikel, die die Vielfältigkeit unseres 
Beitrags zum internationalen Eisen-
bahnverkehr verdeutlichen.

François Davenne

Nr. 2 | Juni 2016Zeitschrift für den internationalen Eisenbahnverkehr | 124. Jahr

EDITORIAL



VERABSCHIEDUNG DES LEITERS DER RECHTSABTEILUNG, HERRN 
CARLOS DEL OLMO MORANDS

JUNIOREXPERTIN DARIIA GALUSHKO
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Posten in Spanien inne, sei es beim 
spanischen Infrastrukturbetreiber 
ADIF oder beim Eisenbahnunterneh-
men RENFE. So war er unter ande- 
rem leitender Rechtsberater im 
Bereich Güterverkehr bei RENFE, 
Chef der internationalen Beziehun-
gen und Entwicklung von Normen bei 
RENFE und leitender Rechtsberater 
für Hochgeschwindigkeitsinfrastruk-

April verlassen, um in der Schweiz 
einen Aufbaustudiengang in Marke-
ting zu absolvieren. Vor ihrem Eintritt 
ins Berufsleben bei der Staatlichen 
Eisenbahnverwaltung der Ukraine 
hat sie an der staatlichen Universität 
Kiew Wirtschaft- und Verkehrswissen-
schaften studiert und mit einem Mas-
ter im Fachgebiet „Organisation des 
Eisenbahnverkehrs“ abgeschlossen.

Frau Galushko war in ihrer Zeit beim 
Sekretariat der OTIF zunächst in der 
Abteilung Recht und anschließend in 
der Abteilung RID eingesetzt.

Frau Galushko war in der Abteilung 

tur beim ADIF. Gleichzeitig war er 
Anwalt beim Gerichtshof und ist Mit-
glied der Anwaltskammer Madrid.

Auch auf internationaler Ebene war 
Herr del Olmo Morand sehr aktiv. 
Seit 1989 war er als spanischer De- 
legierter an den verschiedenen Ent- 
wicklungen der OTIF und des COTIF 
beteiligt. Er war wiederholt Mitglied 
des Verwaltungsausschusses, des-
sen Vorsitz er von 2006 bis 2009 in-
nehatte. Zudem hat er Spanien über 
lange Jahre hinweg im Revisions-         
ausschuss und in der Generalver-
sammlung vertreten, welcher er im 
September 2012 vorgesessen hat. 
Und schließlich war er auch Mitglied 
Spaniens im Schiedsgericht der 
OTIF.

Recht mit der Durchführung einer 
Studie zur Erleichterung im Eisen-
bahnverkehr (Korridor-Studie) beauf-
tragt. Ziel der Studie war es, die 
Hindernisse eines reibungslosen 
grenzüberschreitenden Verkehrs zu 
ermitteln und der Frage nachzugehen, 
inwieweit die OTIF im Rahmen ihres 
Tätigkeitsfeldes mehr zur Erleichte- 
rung im Eisenbahnverkehr beitragen 
kann. Die Studie ist auf der Website 
der OTIF veröffentlicht.

Frau Galushko hat an zahlreichen 
Tagungen der Organe der OTIF teilge-
nommen, die mit der Revision verschie-
dener Teile des COTIF befasst waren 
(Arbeitsgruppen CIM und CUI, Revi-
sionsausschuss, Generalversamm-                                                            
lung). Sie war auch im Bereich 
der multimodalen (Eisenbahn-See)                     
Beförderungen aktiv und hat an Ta- 
gungen des CIT (Arbeitsgruppe und 
Ausschuss Multimodalität) teilgenom-
men.

Während ihres Praktikums bei der OTIF 

Herr del Olmo Morand hat sein Amt 
des Leiters der Rechtsabteilung im 
Sekretariat der OTIF am 1. Mai 2013 
für einen Zeitraum von drei Jahren 
angetreten. Während dieser drei 
Jahre hat er unter anderem die Revi-
sion des COTIF und seiner Anhänge 
begleitet, sowie die vom Revisions- 
ausschuss auf seiner 25. Tagung 
im Juni 2014 und der 12. Gene- 
ralversammlung im September 2015 
angenommenen Änderungen.

Herr del Olmo wird seine berufliche 
Laufbahn nun in Spanien fortsetzen. 
Das Sekretariat der OTIF wünscht 
ihm beruflich wie privat alles Gute 
für die Zukunft.

hat Frau Galushko auch Einblick in die 
Tätigkeit der Wirtschaftskommission 
für Europa der Vereinten Nationen er-
halten. Sie wurde in die Arbeiten zur 
Vereinheitlichung des Eisenbahnrechtes 
einbezogen und erhielt die Gelegen-
heit, im Binnenverkehrsausschuss der 
UNECE ihre Arbeit an der Korridorstudie 
vorzustellen.

In der zweiten Hälfte ihres Prakti-
kums war Frau Galushko damit be-
traut, eine russische Fassung der 
Ordnung für die internationale Eisen-
bahnbeförderung gefährlicher Güter 
(RID) zu erstellen.

Das RID enthält auf über 1000 Sei-
ten Vorschriften, die bei der inter-
nationalen Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Schiene zu beach-
ten sind, und wird von der OTIF in 
deutscher, englischer und franzö-
sischer Fassung herausgegeben. 
Seit 2012 wird versucht, das RID 
und die Anlage 2 des Abkommens 
über den internationalen Eisen-

Bevor er zum 
Leiter der 
Rechtsab - 

teilung des Sekre- 
tariates der OTIF 
ernannt wurde, 
hatte Herr del 
Olmo Morand meh-                            
rere verantwor-
t u n g s r e i c h e 

Die Juniorex-
pertin Dariia 
Galushko, 

ukrainische Staats-                  
bürgerin, hat nach 
einem insgesamt 
24 Monate dau-                   
ernden Praktikum 
das Sekretariat 
der OTIF Ende 

Iris Gries
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ERFAHRUNGSBERICHT: ÇAĞLAR TABAK

torat für die Reglementierung des 
Eisenbahnverkehrs im türkischen 
Ministerium für Verkehr, maritime An-
gelegenheiten und Kommunikation. 
Gleichzeitig absolviere ich ein Dok-
torandenstudium des Verkehrs- und 
Logistikwesens an der Gazi-Univer-
sität. Bevor ich in die Schweiz kam, 
habe ich technische Spezifikationen 
für ein logistisches Gesamtkonzept 
für die ganze Türkei ausgearbei- 
tet. Ich habe im DGRR auch an Ar-                                   
beitsgruppen teilgenommen, welche 
Vorschriften für Bahnübergänge und 
Sicherheitsvorschriften für den Eisen-
bahnverkehr in der Türkei ausarbei-      
teten; an der Organisation des 11. 
Forums für Verkehr, maritime Ange-
legenheiten und Kommunikation war 
ich als Sekretär beteiligt sowie auch 
an der Ausarbeitung der Vorschrifts-
entwürfe zur Planung der Orte und 

Kapazitäten von Güterverkehrszen-
tren in der Türkei. Als ich erfuhr, dass 
ich als nächster Teilnehmer im Aus- 
bildungsprogramm der OTIF angenom-
men war, freute mich dies sehr, da 
ich so meine Kenntnisse des interna-
tionalen Eisenbahnsystems vertiefen 
konnte. Mein Praktikum dauert vom 
11. Februar bis zum 10. Juni, wodurch 
in an der 28. Tagung der ständigen 
Arbeitsgruppe Technik (WG TECH) und 
auch an der 9. Tagung des Fachaus- 
schusses für technische Fragen (CTE) 
teilnehmen kann. 

Ich möchte allen Mitarbeiter, ganz be-
sonders aber Herrn Bas Leermakers 
und Herrn Dragan Nešić, herzlich dan-
ken. Dank ihrer Hilfe konnte ich mich 
in Bern und in der OTIF schnell einle-
ben und einarbeiten. 

Während meines Praktikums werde 
ich untersuchen und berichten, in-
wieweit internationale Vorschriften 
zur Förderung der Interoperabilität 
und Sicherheit im internationalen 
Eisenbahnverkehr der Türkei nützen 
können.  Bei meiner Ankunft half das 
OTIF-Team mir beim Verständnis des 
Anwendungsbereichs des COTIF, sei- 
ner Anhänge und des Arbeitsbereichs 

der OTIF. Meine Aufgaben und wo ich 
mit meiner Arbeit beginnen sollte, 
wurden mir klar erklärt. Ich habe be-
gonnen, die Anhänge des COTIF zu 
lesen und konnte mit der Hilfe mei- 
ner Kollegen alle Artikel verstehen, 
so dass ich bei meiner Rückkehr in 
die Türkei mit dem größtmöglichen 
Verständnis des COTIF ausgestattet 
sein werde.  Auch für meine Doktor-           
arbeit erweist sich die Zeit in der 
OTIF als nützlich. Einerseits versuche 
ich zu verstehen, wie das COTIF und 
seine Anhänge, insbesondere in der 
Türkei, umzusetzen sind. Andererseits 
möchte ich mit der Unterstützung 
meiner Kollegen in der Türkei eine 
internationale Konferenz zum COTIF 
und zur Interoperabilität organisieren. 
Dies wird besonders interessant sein, 
zumal die Türkei eine Brücke zwischen 
Ost und West darstellt und das                                                                  
COTIF ein wichtiges Instrument für den 
Betrieb von Eisenbahnen über diese 
Brücke ist. Auf dieser Konferenz sol-                                                            
len nicht nur Vertreter der OTIF spre-            
chen, sondern auch Vertreter anderer 
im internationalen Eisenbahnverkehr 
tätigen Organisationen. Auf den Punkt 
gebracht ist es gut in der OTIF!

Seit dem 11. 
Februar 2016 
nehme am 

Exper ten -Train -
i n gsp rog r amm 
der OTIF teil. Ich 
bin Bauingenieur 
in der Türkei und 
arbeite für das 
G e n e r a l d i r e k -

Çağlar Tabak

bahngüterverkehr (SMGS) der Orga- 
nisation für die Zusammenarbeit der 
Eisenbahnen (OSShD), das für den 
osteuropäischen Raum und Asien 
gilt, stärker zu harmonisieren, um 
die Eisenbahnbeförderung gefähr-   
licher Güter zwischen diesen beiden 
Rechtsregimen zu erleichtern. Da 
die Anlage 2 zum SMGS in rus-
sischer und chinesischer Sprache 
herausgegeben wird, wurde es für 
diese Harmonisierungsarbeiten als 

sinnvoll angesehen, eine russische 
Fassung des RID zu erstellen.

Für diese Arbeit waren für Frau Ga-
lushko ihre umfassenden Sprach-
kenntnisse der russischen, der eng-
lischen und der deutschen Sprache 
von großem Vorteil.

Neben ihren Arbeiten in den Abtei-
lungen Recht und RID engagierte 
sich Frau Galushko auch anderweitig 

Eva Hammerschmiedová &
Jochen Conrad

im Sekretariat. Der von ihr ange-                                                          
botene Russischkurs fand bei 
den Mitarbeitern des Sekretariats 
großes Interesse.

Das Sekretariat der OTIF wünscht 
Frau Galushko viel Glück und Erfolg 
in ihrem weiteren beruflichen Werde-
gang.
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Am 14. April 2016 hat der 
Botschafter von Irland in der 
Schweiz, Seine Exzellenz Herr 

Breifne O’Reilly, beim Generalsekretär 
der Zwischenstaatlichen Organisa-
tion für den internationalen Eisen-
bahnverkehr (OTIF), Herrn François 
Davenne, die von Herrn Charles Fla-
nagan, Minister für auswärtige Ange-
legenheiten und Außenhandel unter-                                                                     
zeichnete Beitrittsurkunde zum 
Protokoll 1999 betreffend die 
Änderung des Übereinkommens über 
den internationalen Eisenbahnverkehr 
(COTIF) vom 9. Mai 1980 hinterlegt.

Die Hinterlegung der Beitrittsurkunde 
bedeutet ipso facto das Inkrafttreten 
des COTIF 1999 und seiner sieben 
Anhänge in Irland und im Besonderen 
auf dem irischen Eisenbahnnetz. 
Letzteres umfasst nahezu 1 000 
Schienenkilometer mit einer Spur-
weite von 1 600 mm. 

Eine weitere Folge dieses Beitritts 
zum Protokoll 1999 ist die Auf-
nahme des Kapitels „Irland“ in die 
Liste der Linien zur See oder auf Bin-
nengewässern CIV und CIM 1999. 

BEITRITT IRLANDS ZUM COTIF 1999

Die Einheitlichen Rechtsvorschriften 
für die Verträge über die interna-         
tionale Eisenbahnbeförderung von 
Personen und Gütern des COTIF 1999 
finden somit Anwendung auf die CIV-
Linien Dun Laoghaire-Holyhead, Dublin 
Port-Holyhead und Rosslare-Fishguard 

sowie auf die CIM-Linie Dublin-Liver-
pool (Seaforth).

Irland ist seit 1970 Mitglied der Or-
ganisation und das Sekretariat freut 
sich über diesen Beitritt.

Die Änderung des Artikels 6 § 7 
der CIM ist rein redaktioneller 
Natur; Änderungsgegenstand 

ist lediglich der Austausch des Be-
griffes „Europäische Gemeinschaft“ 
durch „Europäische Union“, mit 
dem der neuen Bezeichnung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft im Vertrag 
von Lissabon Rechnung getragen 
werden soll.

Diese redaktionelle Änderung wurde 

vom Revisionsausschuss am 20. April 
2015 im schriftlichen Verfahren ange-
nommen. In Kraft getreten ist sie für 
alle Mitgliedstaaten am 1. Mai 2016. 

Im Rahmen der 2014 angestoßenen 
Änderungen des COTIF und seiner 
Anhänge handelt es sich hier um die 
letzte in die Zuständigkeit des Revi-
sionsausschusses (Artikel 34 COTIF) 
fallende Änderung, die in Kraft getre-
ten ist. 

ÄNDERUNG DES ARTIKELS 6 § 7 CIM - INKRAFTTRETEN AM 1. MAI 2016

Die von der 12. Generalversammlung 
2015 angenommenen Änderungen 
des COTIF und seiner Anhänge bedür-
fen ihrerseits, um in Kraft treten zu 
können, eines klassischeren Revi-
sionsverfahrens und müssen in die-
sem Rahmen von den Mitgliedstaat-
en nach ihrem jeweiligen nationalen 
Recht genehmigt werden (Artikel 34 
COTIF).

Iris  Gries
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Seit 1. Juni 2016 ist auf der 
Website der OTIF die russische 
Fassung der Ordnung für die 

internationale Eisenbahnbeförderung 
gefährlicher Güter (RID) in der Aus-
gabe 2015 veröffentlicht. Damit wird 
ein weiterer Meilenstein in der Har-
monisierungsarbeit zwischen dem 
RID und der Anlage 2 des Abkom-
mens über den internationalen Eisen-
bahngüterverkehr (SMGS) der Orga- 
nisation für die Zusammenarbeit der 

Eisenbahnen (OSShD) gesetzt.

Das RID enthält auf über 1000 Sei-
ten Vorschriften, die bei der inter-
nationalen Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Schiene zu beachten 
sind, und wurde bisher von der OTIF 
in deutscher, englischer und franzö-
sischer Fassung herausgegeben. 
Seit 2012 wird versucht, das RID 
und die Anlage 2 zum SMGS, die 
für den osteuropäischen Raum und 

RID NUN AUCH IN RUSSISCH

Asien gilt, stärker zu harmonisieren, 
um die Eisenbahnbeförderung gefär- 
licher Güter zwischen diesen beiden 
Rechtsregimen zu erleichtern. Da die 
Anlage 2 zum SMGS nur in russischer 
und chinesischer Sprache heraus-
gegeben wird, stellt die russische 
Übersetzung des RID eine große Er-
leichterung für die Harmonisierungsar-
beiten dar.

7

Katarina Guricová

DIE IRANISCHEN EISENBAHNEN VERÖFFENTLICHEN DAS RID IN PERSISCH

Die Islamische Republik Iran als 
aktives Mitglied der OTIF und die 
iranischen Eisenbahnen (RAI) 

richten sich bei ihrem internationalen 
Eisenbahnverkehr nach OTIF-Recht. 
Die RAI wenden alle sieben Anhänge 
des Übereinkommens über den inter-
nationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) 
an. Zu diesem Zweck und um den 
Experten der RAI das inhaltliche Ver-
ständnis der Vorschriften zu erleich-
tern, hat das Büro für internationale 
Angelegenheiten die Ordnung für die 
internationale Eisenbahnbeförderung 
gefährlicher Güter (RID) ins Persische 
übersetzt. Die Vorschriften wurden 
(in drei Bänden) veröffentlicht und an 
alle Abteilungen der RAI verteilt. 
  
Die Eisenbahngesellschaft der Isla-
mischen Republik Iran (RAI) ist Teil 
des Ministeriums für Straßen und 
Stadtentwicklung. Derzeit verwaltet 

die RAI 10 500 km an Eisenbahn-
linien. Weitere 9 000 km befinden 
sich im Bau.

Vor dem Ziel der Entwicklung des 
Verkehrs wurde bis 2012 ein mittel-
fristiges Programm zur Steigerung 
des Verkehrsanteils der Eisenbahn 
auf 30 % und jeweils 18 % für den 
Personen- und Güterverkehr lanciert.  

Im Rahmen dieses auf 2021 ange-
legten Programms will die RAI den 
Personenverkehr von derzeit 27 Mio. 
auf rund 34 Mio. Fahrgäste stei-
gern, wofür sie 1801 Personenwa-
gen benötigt; darüber hinaus plant 
sie eine Steigerung der Tonnage von 
aktuell 34 Mio. auf 91 Mio. Tonnen, 
wofür 12 000 neue Güterwagen 
benötigt werden.

(OTIF)ریلیحمل و نقل بین المللیسازمان بین الدول 

2015RID

بهمقررات مربوط : Cضمیمه 

(COTIF)با راه آهنكکالاهاي خطرنانقل بین المللی حمل و

1394دي ماه 3جلد 

رانیراه آهن ج. ا. ا

ن المللیدفتر امور ب

Azadeh Poursaddami 

Artikel erhalten von RAI
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WENN DAS SEKRETARIAT DER OTIF STUDENTEN EMPFÄNGT

Das Institut für Europa- und 
Wirtschaftsvölkerrecht der Uni-
versität Bern bietet im Rahmen 

seiner Pflichtveranstaltungen das Mo- 
dul „European and International Rail 
Transport Law“ an. Geleitet wird es 
von Herrn Dr. Erik Evtimov, der gleich-                     
zeitig auch Stellvertretender Gene- 
ralsekretär des Internationalen Eisen-
bahntransportkomitees (CIT) ist. Mit 
diesem Kurs soll ein Einblick in das 
Eisenbahnrecht auf internationaler und 
europäischer Ebene gegeben werden.  
Bereits seit zwei Jahren ist Herr Erik 
Evtimov bemüht, diesen theoretischen 
Kurs um konkrete Praxisbeispiele zu 
ergänzen. In diesem Rahmen hat er da-
her am 9. Mai 2016 in Begleitung eines 
Teils seiner Studenten das Sekretariat 

der OTIF besucht. Empfangen durch 
den Generalsekretär und die Abteilung 
Technik der OTIF hatten die Studenten 
die Gelegenheit, verschiedene Fragen 
zu stellen und den Ort zu sehen, an 

dem das Übereinkommen über den 
internationalen Eisenbahnverkehr (CO-
TIF) Gestalt angenommen hat und re-
gelmäßig geändert wird.

TAF-WORKSHOP IN WIEN

Am 27. April 2016 haben das 
Sekretariat der OTIF und die Eu-
ropäische Eisenbahnagentur 

(ERA) einen gemeinsamen Workshop 
über die Einführung eines allgemeinen 
Rahmens für Telematikanwendungen 
für den Güterverkehr (TAF) organisiert. 
Stattgefunden hat der Workshop in 
den Räumlichkeiten von RailNetEurope 
(RNE) in Wien. Unter den Teilnehmern 
fanden sich Vertreter aus zuständigen 
Behörden, Privatunternehmen und der 
Logistikbranche aus den Niederlanden, 
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Serbien, der Schweiz und der Türkei. 
Und auch Organisationen, die eng mit 
dem Sekretariat der OTIF zusammenar-
beiten, waren zugegen, darunter die 
International Union of Wagon Keepers 
(UIP), RailData, der Verband der Eu-
ropäischen Eisenbahnindustrie (UNIFE) 
und die Telematics Joint Sector Group 
(JSG) der Eisenbahnunternehmen und 
Infrastrukturbetreiber.

Dieser Workshop gliederte sich ein in 
die laufenden Diskussionen darüber, 
ob die TAF-Spezifikationen in OTIF-Recht 
übertragen werden sollen oder nicht. Er 
sollte das Bewusstsein für die TAF-Spezi-

fikationen steigern und anhand einer 
Erläuterung des Inhalts, untermauert 
durch praktische Anwendererfahrun-
gen mit der Durchführbarkeit und den 
Vorteilen der Anwendung, die Grund- 
sätze und den Nutzen der TSI TAF für 
Nicht-EU-OTIF-Mitgliedstaaten erklären.

Die Hauptbotschaft der Redner kann 
wie folgt zusammengefasst werden:

-    Die TSI TAF sollte in eine ETV über-
tragen werden, mit Verweisen auf 
die technischen Anhänge, ein-
schließlich Daten und Nachrichten-
formate in XML-Dateien, die auf der 
Website der ERA veröffentlicht und 
regelmäßig aktualisiert werden.

-    Die Umsetzung sollte für die 
Nicht-EU-OTIF-Mitgliedstaaten frei-
willig sein. Sie sollten nach und 
nach zur TAF-Technologie, den Ver-
fahren und Protokollen übergehen, 
und dabei sicherstellen, dass zur Er-                                                                     
leichterung des internationalen 
Eisenbahnverkehrs alle IT-Investi-
tionen und Entwicklungen im An-
wendungsbereich der ETV TAF in har-
monisierter und kompatibler Weise 

erfolgen.

-    Zahlreiche handelsübliche Lösungen 
können bei der effizienten Umset- 
zung der TSI TAF helfen.

-    Das Sekretariat der OTIF könnte 
zum Mitglied der TSI TAF Coope- 
ration Group werden, wodurch die 
Nicht-EU-OTIF-Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit bekämen, mehr Einfluss 
auf die zukünftigen Entwicklungen 
der TSI TAF zu nehmen.

Unter den Teilnehmern bestand auch 
ein Interesse an den Aufgaben und 
Pflichten der einzelnen TAF-Akteure 
(Halter, Eisenbahnunternehmen und 
für die Instandhaltung zuständige Stel-
len), so dass in Zukunft vergleichbare 
Workshops zu diesen Themen organi- 
siert werden könnten.

Alles in allem kann als Ergebnis des 
Workshops festgehalten werden, dass 
die Umsetzung der TAF die Effizienz 
der internationalen Koordination des 
Eisenbahnverkehrs ganz erheblich ver-
bessern könnte.

 Dragan Nešić
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Im November 2015 wurde Aserbaid-
schan zum 50. Mitgliedstaat der OTIF. 
Vor diesem Hintergrund haben sich 

die aserbaidschanischen Behörden, 
die Eisenbahngesellschaft (ADY) und 
die OTIF darauf geeinigt, einen ge-
meinsamen „Post-Beitritt-Workshop“ 
zu organisieren mit dem Ziel, Anwen- 
dungsratschläge zum Übereinkom-
men über den internationalen Eisen-
bahnverkehr (COTIF) zu geben und sich 
zu bewährten Praktiken, insbesondere 
in Bezug auf die Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Eisenbahntrans-
portkomitee (CIT), auszutauschen.

Hierzu wurde am 2. und 3. Mai 2016 
in Baku der Workshop „Passengers, 
goods and dangerous goods: the ways 
of applying and implementing COTIF 
and its Appendices“ organisiert, an 
dem neben den Experten der OTIF und 
des CIT auch zahlreiche Vertreter aus 
Aserbaidschan, Georgien, der Türkei 
und der Ukraine teilgenommen haben, 
darunter: 
Herr Igbal Huseynov, Vize-Vorsitzender 
der Eisenbahnen Aserbaidschans 
CJSC;           
Herr Guram Guramishvili, Stellvertre-
tender Generaldirektor der georgischen 
Eisenbahnen JSC;
Frau Nevin Kaygısız, Leiterin der Abtei-
lung Güterverkehr der stattlichen tür-
kischen Eisenbahngesellschaft TCDD;
Herr Afik Mustafayev, Ständiger Ver-
treter (Staatssekretär) der TRACECA in 
der Republik Aserbaidschan;

Herr Howard Rosen, Vorsitzender der 
Eisenbahn-Arbeitsgruppe;
Herr Yuriy Merkulov, Direktor der 
Handelsabteilung, UKRZALIZNYTSYA  
(ukrainisches Eisenbahnunternehmen).

Auch die Diversität der Teilnehmer 
war groß, so waren sowohl Ministeri-
umsvertreter als auch Akteure der Pri-
vatwirtschaft zugegen.

Am Ende dieser 2 Tage wurden an-
lässlich eines runden Tischs alle An-
wesenden nach ihren Eindrücken und 
Meinungen zur Qualität des Work-
shops und der Redebeiträge befragt. 
Dabei konnte eine große Zufriedenheit 
festgestellt werden. Zuallererst hat 
das aserbaidschanische Eisenbahnun-
ternehmen (ADY) den Workshop meis-
terlich organisiert und die Teilnehmer 
sehr herzlich empfangen; dann konn-
te man sich über eine erfrischende 
Abwechslung unter den Rednern mit 
Präsentationen zu theoretischen Rechts-                                                                                
instrumenten und konkreten prak-
tischen Anwendungsbeispielen freuen.  
Dies alles hat zu folgenden Ergebnis-
sen geführt:

•    Die Eisenbahnen Aserbaidschans 
und Georgiens sollten ihre Akti- 
vitäten zur Umsetzung der CIM/
CIV (Anhänge B und A des COTIF) 
koordinieren, bevor die Linie Ba-
ku-Tiflis-Kars geöffnet wird, und 
gemeinsam mit der TCDD und den 
ukrainischen Eisenbahnen ein prak-

tisches Training für nationale Exper-
ten organisieren.

•    Im Anschluss an dieses Training 
könnte ein Praxisseminar stattfin- 
den, zur Festlegung eines Fahr-
plans für die Umsetzung.  Die OTIF 
und das CIT würden hier die nötige 
Unterstützung liefern.

•    Die Frage des Umgangs mit Grenz-
kontrollen auf der Linie Baku-Ti-
flis-Kars sollte mit den Zollbehörden 
Aserbaidschans, Georgiens und 
der Türkei angesprochen werden, 
idealerweise mit Blick auf eine 
Ursprungs-/Bestimmungsort Kon-
trolle, basierend auf dem Muster 
des CIM-Frachtbriefs (Art. 6 § 7 
CIM), der in der Europäischen Union 
vorherrscht. In diesem Rahmen 
wird die TCDD Mustervorschriften 
für die praktischen Vereinbarungen 
betreffend Grenzübertritt zwischen 
der Türkei und Georgien (Grenz-
bahnhöfe, Wagenablieferung usw.) 
liefern.

•    Es sollten auch Zollgebühren für 
den Personen- und Güterverkehr 
auf der Baku-Tiflis-Kars Route fest- 
gelegt werden.

Froh darüber, seinen Mitgliedstaaten 
nützlich gewesen zu sein, bedankt sich 
das Sekretariat der OTIF bei den Mitor-
ganisatoren des Workshops.
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Die Bemühungen zur Vereinfa-
chung des derzeit im COTIF 
geltenden Revisionsverfahrens 

gehen bereits auf die 3. Revisions- 
konferenz der CIM1 (1923/1924) 
zurück. Bei dieser Konferenz wurde 
Anlage I2 des CIM-Übereinkommens 
einem einfachen und schnellen Re-
visionsverfahren unterzogen, da die 
Konferenz festgestellt hatte, dass 
„es von grösster Bedeutung sei, dass 
diese Vorschriften mit dem stän-                                                                            
digen Fortschritte der technischen 
Wissenschaften gleichen Schritt 
hielten, und dass sie hiernach häu-
fig nachgeprüft und umgearbei-            
tet würden“. Dieses Verfahren er-
möglichte es, unter Vermeidung des 
für die übrigen Teile des Übereinkom-
mens vorgeschriebenen langwieri-
gen und förmlichen Änderungsver-
fahrens, die Änderungen an Anlage 
I möglichst rasch in Kraft treten zu 
lassen. 

Seither finden zwei unterschiedliche 
Revisionssysteme auf das heutige 
COTIF und seine Anhänge Anwen- 
dung: 

-    Das „klassischere“ Revisions-              
system im Völkerrecht für die 

AUF DEM WEG ZU EINEM SCHNELLEREN UND KOHÄRENTEREN 
REVISIONSVERFAHREN DES COTIF
Im Arbeitsprogramm 2016-2017 ist vorgesehen, dass „mit dem Ziel einer kohärenten und 
schnellen Umsetzung der Änderungen des COTIF und seiner Anhänge [...] die Rechtsabtei- 
lung eine Anpassung von Artikel 34 COTIF prüfen [wird], so dass die von der Gener-
alversammlung beschlossenen Änderungen innerhalb einer bestimmten Frist angewendet 
werden können.“

Aus dem zweifachen Grund einer Durchführbarkeitsstudie über die Anpassung von Artikel 
34 COTIF einerseits und zur effizienten Begleitung des Inkrafttretens der von der 12. Ge- 
neralversammlung beschlossenen Änderungen andererseits hat die Rechtsabteilung es 
für nützlich befunden, eine erste Analyse des Revisionsverfahrens des COTIF und der im 
Rahmen der letzten beiden Revisionsrunden (I)  bereits vorgenommenen Vereinfachungen 
anzustellen, bevor man sich der Frage der vom Depositar zu verfolgenden Vorgehensweise 
in Bezug auf die in Artikel 34 COTIF 1999 (II) vorgesehenen Mitteilungen und Erklärungen 
zuwenden wollte.

Änderung der grundlegenden Be- 
stimmungen, die in der Zustän-
digkeit der Generalversammlung 
liegen und aufgrund ihrer Bedeu-
tung in vielen Staaten in den legis-
lativen Bereich fallen. 

-    Das sogenannte vereinfachte oder 
beschleunigte Revisionsverfahren 
für die „nicht grundlegenden“ 
oder „technischeren“ Bestim-                  
mungen im weitesten Sinne, die 
im Zuständigkeitsbereich des Re-
visionsausschusses liegen und in 
den Staaten eher unter die Verord-
nungsgewalt fallen. 

Bei der Revision, die zur Annahme 
des Protokolls 1999 geführt hat, 
war die Frage der Revision einmal 
mehr Thema ausführlicher Diskus-
sionen mit dem Ziel der Ausweitung 
der Zuständigkeit des Revisionsaus- 
schusses zur größtmöglichen Verein-
fachung des Revisionsverfahrens. 

In den schließlich angenommenen 
einschlägigen Bestimmungen des 
COTIF 1999 wird teilweise auf das 
bis dahin angewendete Revisions-
system des COTIF 1980 verzichtet, 
wobei man jedoch hinter dem ur-

Das Verfahren für die in der Zustän-
digkeit der Generalversammlung 
liegenden Änderungen basierte auf 
Artikel 20 des COTIF 1980. Es war 
weitaus förmlicher als das derzeit 
vorgesehene Verfahren und sah u. a. 
vor, dass:  

-    die von der Generalversammlung 
beschlossenen Änderungen in ein 
Protokoll aufzunehmen sind. Zwei 
Protokolle wurden unter diesem 
Rechtsregime angenommen: das 
Protokoll vom 20. Dezember 1990 
und das Protokoll vom 3. Juni 

1 Ehemaliges „Internationales Übereinkommen über den Eisenbahn-Frachtverkehr“.

2 „Vorschriften über bedingungsweise zur Beförderung zugelassene Gegenstände“, aktuell die Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung 

gefährlicher Güter (RID - Anhang C zum COTIF).

I. Revisionsverfahren des COTIF
1. Unter dem Regime des COTIF 1980
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sprünglich vom Sekretariat der OTIF 
vorgeschlagenen Vereinfachungsaus-                 
maß zurückblieb. 

So oder so sind die von der 12. Ge- 
neralversammlung angenommenen 
Änderungen des COTIF und seiner 
Anhänge die ersten gemäß dem Re-
visionsverfahren aus Artikel 34 COTIF 
vorgenommenen Änderungen, was die 
Mitgliedstaaten und das Sekretariat 
der OTIF vor gewisse Fragen bezüglich 
ihrer konkreten Umsetzung stellt.
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3 Siehe Artikel 35 § 3 COTIF 1999 (Beschlüsse des Revisionsausschusses).

2. Revisionsarbeiten am COTIF 1980
In seinem Entwurf vom 30. August 
1996 schlug das Sekretariat der 
OTIF eine vollständige Abkehr von 
dem System aus Artikel 20 §§ 1 und 
2 COTIF 1980 zum Ratifikations-, 
Annahme- oder Genehmigungsver-
fahren vor. 

Die mit der Inkraftsetzung des COTIF 
vom 8. Mai 1980 (Inkrafttreten am 
1. Mai 1985) und des Protokolls vom 
20. Dezember 1990 (Inkrafttreten 
der Änderungen am 1. November 
1996) gemachten Erfahrungen recht-
fertigten seines Erachtens diese 
grundlegende Änderung. Aus diesem 
Grund hat es vorgeschlagen, sich in 
den Vorschriften auf Artikel 62 des 
Übereinkommens von Genf vom 6. 
März 1948 über die Gründung der 
IMO zu stützen. 

Der ursprüngliche Vorschlag des 

1999 (Protokoll von Vilnius);

-    das Protokoll von den Vertretern 
der Mitgliedstaaten zu unter-        
zeichnen ist. Zudem enthielt es 
Schlussbestimmungen zu seiner 
„Unterzeichnung, Ratifizierung, An-
nahme, Genehmigung“ zu seinem 
„Inkrafttreten“, zum „Beitritt“ zum 
Protokoll und zu seiner „Beziehung 
zum geltenden COTIF“;

-    das Protokoll den Mitgliedstaa-  
ten daraufhin zur Ratifizierung, An-
nahme oder Genehmigung vorge-
legt wird; 

-    die Ratifikations-, Annahme- oder 
Genehmigungsurkunden bei der 
Depositarregierung hinterlegt 
werden, d. h. der Schweizer Re-
gierung für das Protokoll 1990 und 
daraufhin beim vorläufigen Deposi- 
tar (OTIF) für das Protokoll 1999 
(Artikel 2 des Protokolls 1999); 

-    die Änderungen nach Ablauf einer 
nach ihrer Ratifizierung, Annahme 
oder Genehmigung durch mehr als 
zwei Drittel der Mitgliedstaaten 
festgelegten Frist automatisch in 
Kraft treten.

Zur damaligen Zeit wurde dieses Ver-
fahren jedoch bereits als Fortschritt 
auf dem Weg der Vereinfachung im 
Vergleich zum vorherigen System an-
gesehen, da es verschiedene Vorteile 
aufwies:

-    Aufgabe der periodisch durchge-
führten allgemeinen Revisionen. 
Das Übereinkommen 1980 musste 
nicht mehr in regelmäßigen Ab-
ständen vollständig überarbeitet 
werden. Anders ausgedrückt konn- 
te je nach Bedarf beschlossen 
werden, nur einzelne Bestimmun-
gen des Übereinkommens zu än-
dern. 

-    Infolge einer sorgfältigen Trennung 
der Zuständigkeiten musste die 
Generalversammlung sich grund- 
sätzlich nicht mehr mit den „tech-

nischeren“ Texten befassen, die 
dem vereinfachten Revisionsver-
fahren unterstellt waren und in der 
Zuständigkeit des Revisionsaus- 
schusses lagen (Artikel 21 COTIF 
1980).

-    In Bezug auf die Beschlüsse der 
Generalversammlung, die ratifi-
ziert, angenommen oder genehmigt 
werden müssen, sahen sich die 
zuständigen staatlichen Organe, 
insbesondere die Parlamente, nun 
nur noch mit kürzeren Texten kon-
frontiert und nicht mehr, wie in der 
Vergangenheit, mit ganzen Über- 
einkommen, wodurch sich erwar-
tungsgemäß die Verfahrensdauer 
erheblich hätte reduzieren sollen.

-    Auch die automatische Inkraft- 
setzung der Beschlüsse der Gene- 
ralversammlung nach Ablauf einer 
nach ihrer Ratifizierung, Annahme 
oder Genehmigung durch mehr 
als zwei Drittel der Mitgliedstaa- 
ten festgelegten Frist hätte das 
Zeitfenster zwischen der Be-
schlussfassung und der Inkraft- 
setzung schrumpfen lassen sollen.

Sekretariates der OTIF wurde nicht 
beibehalten. Folgende Argumente 
wurden gegen die Vereinfachung ins 
Feld geführt, mit der die Beschlüsse 
der Generalversammlung nicht mehr 
obligatorisch einem Ratifizierungs-, 
Annahme- oder Genehmigungsver-
fahren hätten unterzogen werden 
müssen: 

-    Wichtige Änderungen oder solche 
mit Bezug zum Zivilrecht, dabei 
insbesondere die Haftungsprinzi- 
pien, sollten einer Ratifizierung 
unterzogen werden; hier handelt 
es sich um Bereiche, die in einigen 
Mitgliedstaaten auf Gesetzesebe-
ne zu regeln sind und daher einer 
Annahme im Parlament bedürfen, 
wie beispielsweise die Bestim-
mungen zum Haftungsgrund, der 
Beweislast, dem Anwendungs-
bereich, den Entschädigungen, 
der Verjährung, dem Erlöschen 
der Ansprüche oder der Gerichts-
standsregelung. Wenn die dies-
bezüglichen Bestimmungen in die 
Zuständigkeit des Revisionsaus- 
schusses fallen würden, wäre die 
Frist für die Inkraftsetzung (12 
Monate)3  dieser Bestimmungen 
auf nationaler Ebene zu kurz, um 
sie in nationales Recht umsetzen 
zu können. 

-    Änderungen an einem Überein-
kommen, das seinerzeit ratifiziert 
wurde, müssen selbst auch wieder 
ratifiziert werden.

-    Aufgrund der Tatsache, dass das 
nationale Recht bestimmter Staa-
ten eine Ratifizierung vorschreibt 
und die Änderungen somit dem 
Parlament zur Genehmigung vorge-
legt werden müssen, würde eine 
zu kurze Frist (12 Monate) bis zur 
Anwendung der Beschlüsse die 
betreffenden Mitgliedstaaten zwin-
gen, sich aufgrund von Vorgaben 
ihres Verfassungsrechts gegen 
die Änderungen auszusprechen, 
selbst wenn sie deren Inhalt grund-                        
sätzlich befürworten.
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3. Unter dem Regime des COTIF 1999
Das Verfahren für die in der Zustän-
digkeit der Generalversammlung lie- 
genden Änderungen basiert auf Ar-
tikel 34 des COTIF 1999. 

Im Vergleich zu dem unter dem COTIF 
1980 anwendbaren Verfahren hat 
eine Vereinfachung stattgefunden: 

-    Die von der Generalversammlung 
beschlossenen Änderungen müs-
sen nicht mehr in einem Protokoll 
vermerkt, von den Mitgliedstaaten 

II. Depositarspraxis: Mitteilungen 
und Erklärungen der 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 34 
COTIF

-    Die Genehmigung durch einen Mit-
gliedstaat muss immer in expliziter 
Form erfolgen, ein Stillschweigen 
darf nicht als Zustimmung gewer-
tet werden.

Der Revisionsausschuss hat für Re-
visionsarbeiten jedoch die folgenden 
Grundsätze festgesetzt:

-    In Zusammenhang mit der Zustän-
digkeit (Generalversammlung/Re-
visionsausschuss/RID-Fachaus-     
schuss/sonstige Ausschüsse) 
werden unterschiedlich Revisions-
verfahren beibehalten. 

-    Die Vorschriften müssen im 
Rahmen des Möglichen verhin-
dern, dass gleichzeitig zwei oder 
mehrere unterschiedliche Fas-                            
sungen des Grundübereinkom-
mens oder seiner Anhänge in Kraft 
sind.

-    Die Vorschriften müssen so flexi-
bel wie möglich angelegt sein. Die 
von den Verfassungsbestimmun-
gen der einzelnen Mitgliedstaaten 
abgesteckten Grenzen müssen 
jedoch berücksichtigt werden, um 
diese nicht dazu zu nötigen, ent-
weder Vorschriften zu akzeptieren, 
die sie eigentlich nicht wollen, oder 
sich aus der OTIF zurückzuziehen. 

Mit diesen Argumenten im Hinterkopf 
wurde schließlich eine Bestimmung an- 
genommen (Artikel 34 COTIF 1999), der 
gemäß die von der Generalversamm-                                                                               
lung beschlossenen Änderungen weiter-
hin der Genehmigung durch die Mitglied-
staaten unterliegen.

unterzeichnet und obligatorisch 
der Ratifizierung, Annahme oder 
Genehmigung unterworfen werden.

-    Die von der Generalversammlung 
beschlossenen Änderungen unter-
liegen dennoch der Genehmigung 
durch die Mitgliedstaaten, wobei 
die Genehmigungsmodalitäten im 
Verfassungsrecht jedes Mitglied-
staates geregelt sind.

-    Die Genehmigung der Änderungen 
durch die Mitgliedstaaten sowie die 
Erklärungen, wonach man den 
Änderungen nicht zustimmt, müs-
sen dem Generalsekretär mit-
geteilt werden; die Genehmigung 
der Änderungen durch einen Mit-
gliedstaat oder seine Erklärung, 
den Änderungen nicht zuzustim-
men, müssen somit explizit sein.

-    Die Änderungen der Anhänge 
(Genehmigung durch die Hälfte der 
Mitgliedstaaten) können schneller 
in Kraft treten als die Ände-          
rungen des Übereinkommens 
selbst (Genehmigung durch zwei 
Drittel der Mitgliedstaaten). 

-    Die Änderungen treten zwölf Mo- 
nate nach ihrer Genehmigung für 
alle Mitgliedstaaten in Kraft, mit 
Ausnahme derjenigen Mitgliedstaa-                                                    
ten, die vor ihrem Inkrafttreten 
eine Erklärung abgegeben haben, 
wonach sie diesen Änderungen 
nicht zustimmen. Die Mitgliedstaa- 
ten müssen somit keine von ihnen 
nicht gewünschte Änderung akzep-
tieren, müssen dies aber vor deren 
Inkrafttreten explizit erklären. 

-    Die Anwendung des betroffenen 
Anhangs oder der betroffenen An-
hänge wird mit Inkrafttreten der 
Beschlüssen im Verkehr mit und 
zwischen den Staaten ausgesetzt, 
die fristgerecht erklärt haben, den 
Änderungen nicht zuzustimmen. 
Dieses System gewährleistet die 
Einheitlichkeit des internationalen 
Beförderungsrechts und verhindert 
die gleichzeitige Anwendung unter-
schiedlicher Versionen der Einheitli-
chen Rechtsvorschriften zwischen 
einzelnen Mitgliedstaaten.

Die 1999 in Vilnius von der 5. Gene- 
ralversammlung beschlossenen 
Änderungen sind noch unter dem Re-
gime des COTIF 1980 in Kraft getre-
ten, welches u. a. die Hinterlegung 
der „Ratifizierung-, Annahme- oder 
Genehmigungsurkunde“ durch die 
Mitgliedstaaten vorsah (siehe auch 
Artikel 3 des Protokolls 1999). Das 
Vorgehen des Depositars warf also 
keine spezifischen Fragen zur Um-
setzung auf, da es sich um eine im 
internationalen öffentlichen Recht 
klassische Vorgehensweise han-
delte. 

In Anwendung des Artikels 34 COTIF 
1999 und wie vorstehend erläutert 
sind die in die Zuständigkeit der Ge-                                                            
neralversammlung fallenden Änderun-
gen von den Mitgliedstaaten zu geneh-
migen; diese richten hierzu an den 
Generalsekretär: 

-    ihre Mitteilung über die Genehmi-
gung der Änderungen und gege-
benenfalls

-    ihre Erklärung, wonach sie den 
Änderungen nicht zuzustimmen. 

In seiner Funktion als Depositar des 
COTIF (Artikel 36 COTIF) hat sich der 
Generalsekretär bislang vorwiegend 
am Vorgehen des Generalsekretärs 
der UNO orientiert. 

Es scheint daher gerechtfertigt, das 
Vorgehen für die Mitteilungen und 
Erklärungen der Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 34 COTIF zu hinterfra-
gen. 

Da keine spezifische Form für die 
Mitteilungen und Erklärungen vorge-                                                               
schrieben ist, stellt sich die grund- 
sätzliche Frage nach der für ihre Un-
terzeichnung zuständigen Autorität.
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2. Erklärungen der Mitgliedstaaten, 
den Änderungen nicht zuzustimmen 

3. Vorgehen des Depositars

Die Begriffe „Ratifizierung“, „An-
nahme“ und „Genehmigung“ er-
strecken sich, je nach Fall, auf die 
sogenannte internationalen Akte, 
durch die ein Staat auf internatio-
naler Ebene seine Zustimmung aus-
drückt, gebunden zu sein. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die 
Ratifikation, Annahme, oder Geneh-
migung auf nationaler Ebene, zu der 
ein Staat ggf. zunächst gemäß sei- 
nen eigenen Verfassungsgesetzen 
verpflichtet ist, bevor er zustimmen 
kann, auf internationaler Ebene ge- 
bunden zu sein, nicht ausreicht, um 
die Zustimmung des Staates, gebun-
den zu sein, auf internationaler Ebe-
ne festzustellen.

Diese Einwilligung in ein Gebunden-
sein auf internationaler Ebene äußert 
sich im Rahmen der in der Zustän-
digkeit der Generalversammlung lie-
genden Revision des COTIF in Form 
einer Mitteilung über die Genehmi-
gung der von der Generalversamm- 
lung beschlossenen Änderungen 
des Übereinkommens und seiner An-
hänge, die die Staaten an den Gene-
ralsekretär richten. 

Ganz allgemein kann der Begriff „Mit-
teilung“ verschiedene Bedeutungen 
annehmen: 

-    Mit einer Mitteilung kann ganz 
einfach das Ziel verfolgt werden, 
gemäß einem Übereinkommen 
erforderliche Informationen zu 
liefern. In diesem Fall informiert 
ein Staat über gewisse juristisch 
bedeutsame Tatsachen oder Er-
eignisse. Diese Mitteilungen haben 
nicht die gleiche Rechtswirkung 
wie eine Erklärung oder ein Vor-
behalt und müssen nicht von ei-
nem der drei zuständigen Organe 
– also dem Staatschef, dem Re-
gierungschef oder dem Außenmi-                     
nister oder einer von ihnen gehörig 
bevollmächtigten Person – unter-
zeichnet werden. 

-    „Mitteilungen“ können oft auch mit 
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1. Mitteilungen der Mitgliedstaaten 
über die Genehmigung der 
Änderungen

Urkunden gleichgestellt werden, 
insofern es sich dabei um Instru-
mente handelt, mit denen ein 
Staat seine Zustimmung, auf in-
ternationaler Ebene gebunden zu 
sein, zum Ausdruck bringt und die 
für einen Staat gleichermaßen 
verbindlich sind wie Ratifikations-, 
Annahme- oder Beitrittsurkund-
en. In diesem Fall müssen sie 
von einem der drei zuständigen 
Organe – also dem Staatschef, 
dem Regierungschef oder dem 
Außenminister oder einer von ih-
nen gehörig bevollmächtigten Per-
son – unterzeichnet werden. Diese 
Vorgehensweise trägt der Bedeu-
tung derartiger Mitteilungen Rech-
nung, die den mitteilenden Staat 
binden und, in gleicher Weise wie 
eine Beitrittsurkunde, eine Auswei-
tung oder Änderung dessen Ver-   
pflichtungen zur Folge haben.

Tatsächlich wird mehr und mehr auf 
die Mitteilung zum Ausdruck der end-
gültigen Zustimmung zurückgegrif- 
fen. Anstelle eines Austauschs von 
Dokumenten oder einer Hinterlegung 
können die Mitgliedstaaten sich da-
rauf beschränken, der anderen Partei 
oder dem Depositar ihre Zustimmung 
einfach mitzuteilen, eine Vorgehens-
weise, die auch im Wiener Überein-
kommen von 1969 über das Recht 
der Verträge (Artikel 16 Buchst. c) er-
laubt ist. Allerdings können auch die 
übrigen Urkunden und Instrumente 
zu einem Vertrag Gegenstand von 
Mitteilungen sein.

Für den Depositar stellt sich also 
die Frage, ob die Mitteilungen betref- 
fend die Genehmigung der von der 
Generalversammlung beschlossenen 
Änderungen des Grundübereinkom-
mens oder seiner Anhänge durch die 
Mitgliedstaaten: 

-    Mitteilungen mit dem einfachen 
Ziel sind, die gemäß einem Über- 
einkommen erforderlichen Infor-
mationen zu liefern. In diesem 
Fall müssen Genehmigungsmittei-
lungen nicht von einem der drei 
zuständigen Organe (Staatschef, 
Regierungschef oder Außenminis-
ter) oder einer von ihnen gehörig 

bevollmächtigten Person unter-   
zeichnet werden; 

oder  

-    Mitteilungen, die mit Rechtsinstru-
menten vergleichbar sind, durch 
die der Staat seine Zustimmung, 
auf internationaler Ebene gebun- 
den zu sein, zum Ausdruck bringt. 
In diesem Fall müssen Genehmi-
gungsmitteilungen von einem der 
drei oben genannten zuständigen 
Organe oder einer von ihnen ge-
hörig bevollmächtigten Person un-
terzeichnet werden.

Im Gegensatz zu den vom Revisions-   
ausschuss, dem RID-Fachaus- 
schuss oder dem Fachausschuss für 
technische Fragen beschlossenen 
Änderungen des Grundübereinkom-
mens oder seiner Anhänge bedarf 
es für ein Inkrafttreten der von der 
Generalversammlung beschlossenen 
Änderungen einer Mitteilung der 
Mitgliedstaaten an den General-        
sekretär über die Genehmigung die-
ser Änderungen. Mit dieser Mittei-
lung erklären die Mitgliedstaaten 
sozusagen explizit ihre Zustimmung 

Unabhängig von ihrem Namen oder 
ihrer Bezeichnung kommt eine von 
einem Staat abgegebene Erklärung 
zum Zweck des Ausschlusses oder 
der Abänderung der Rechtswirkung 
gewisser Bestimmungen des Über- 
einkommens einem „Vorbehalt“ gleich 
und wird vom Generalsekretär der 
UNO sich auch so behandelt. Ein Vor-
behalt erlaubt dem diesen formulie- 
renden Staat die Teilnahme an einem 
Übereinkommen, an dem er sonst 
nicht teilnehmen wollte oder könnte. 

Diese Erklärungen ziehen für den 
erklärenden Staat juristische Rechte 
und Pflichten nach sich. Sie müssen 
daher von einem der drei zuständigen 
Organe – also dem Staatschef, dem 
Regierungschef oder dem Außenmi- 
nister oder einer von ihnen gehörig 
bevollmächtigten Person – unter-      
zeichnet werden.
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zu den von der Generalversammlung 
beschlossenen Änderungen. 

Die in Artikel 34 COTIF vorgesehenen 
Mitteilungen sind somit vergleichbar 
mit Rechtsinstrumenten, mit denen 
ein Staat seine Zustimmung, auf in-
ternationaler Ebene an die von der 
Generalversammlung beschlossenen 
Änderungen des COTIF und seiner 
Anhänge gebunden zu sein, zum Aus-
druck bringt. 

Die in Artikel 34 COTIF erwähnten 
Erklärungen sind ferner eindeutig mit 
Vorbehalten gleichzusetzen, insofern 
sie – je nach Fall – folgende Wirkun-
gen entfalten können: 

-    Ausschluss der Anwendung der 
von der Generalversammlung 
beschlossenen Änderungen des 
Grundübereinkommens oder sei-
ner Anhänge durch den erklären-

den Mitgliedstaat;

-    Aussetzung der Anwendung des be-
treffenden Anhangs in seiner Ge-
samtheit ab dem Inkrafttreten der 
Änderungen im Verkehr mit und 
zwischen den Mitgliedstaaten, die 
eine derartige Erklärung abgege-
ben haben. 

Die in Artikel 34 COTIF erwähnten 
Mitteilungen und Erklärungen sind 
Teil desselben Revisionssystems 
und werden daher vom Depositar 
auch identisch behandelt. Sie müs-
sen vom Staatschef, Regierungschef 
oder Außenminister oder einer von 
ihnen gehörig bevollmächtigten Per-
son unterzeichnet werden. So kann 
beispielsweise ein Botschafter die 
Mitteilung oder Erklärung unter-                                 
zeichnen, vorausgesetzt er liefert 
dem Generalsekretär gleichzeitig 
auch seine Bevollmächtigung mit. 

Auch ein anderer Minister als der 
Außenminister, wie beispielsweise 
der Verkehrsminister, kann die bevoll- 
mächtigte Person sein.

Um das Inkrafttreten der von der 12. 
Generalversammlung beschlossenen 
Änderungen in allen Mitgliedstaaten 
der OTIF wirkungsvoll zu unterstüt-
zen, hat die Rechtsabteilung unter 
anderem eine erste Untersuchung 
der nationalen Genehmigungsver-
fahren eingeleitet. 

Auf dieser Grundlage wird die 
Rechtsabteilung auch die im Arbeits-                                                       
programm 2016-2017 erwähnte 
Studie zur Durchführbarkeit einer 
Anpassung des Artikels 34 COTIF 
anstellen.
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WIE DIE INTEROPERABILITÄT ZWISCHEN OTIF-MITGLIEDSTAATEN 
REALITÄT WERDEN KANN

Um den technischen Fortschritt und den wachsenden Bedarf an effizientem Eisen-
bahnverkehr aufeinander abzustimmen, suchen die OTIF und ihr Sekretariat permanent 
nach Mitteln und Wegen für die Weiterentwicklung der Bestimmungen des COTIF. Während 
das COTIF traditionell hauptsächlich den auf dem Fahrzeugaustausch an Grenzbahnhöfen 
basierenden internationalen Eisenbahnverkehr regelt, könnten künftig auch Vorschriften 
entwickelt werden, mit denen die Interoperabilität im Sinne ganzer Züge gefördert würde. 
Diese Betriebsart hätte das Potenzial, die Effizienz des Eisenbahnverkehrs beträchtlich 
zu steigern, erfordert aber auch eine weitreichende internationale Harmonisierung der 
Vorschriften. 

Dieser Artikel gibt einen zusammenfassenden Überblick über den aktuellen Anwendungs-
bereich des COTIF sowie einen Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen zur wei- 
teren Verbesserung der Effizienz des internationalen Eisenbahnverkehrs mittels Interope- 
rabilität.

Einleitung Vierstufenmodell der 
Harmonisierung des internationalen 
EisenbahnverkehrsDas COTIF ist ein multilaterales Ins- 

trument, das Staaten, Eisenbahn- 
akteuren und -kunden im internatio-
nalen Verkehr als Grundlage dient. 
Das COTIF umfasst Beförderungsver-
träge, Vertragsbedingungen zur Ver-
wendung der Fahrzeuge und Nutzung 
der Infrastruktur, Vorschriften für die 
Beförderung gefährlicher Güter und 
für die internationale Zulassung und 
Verwendung von Fahrzeugen. Der 
grenzüberschreitende Austausch von 
Güter- und Personenwagen ist somit 
vollständig abgedeckt.
 
Anders sieht es aus beim grenzüber-
schreitenden Betrieb ganzer Züge, wo 
die COTIF-Vorschriften nicht lückenlos 

sind. Diese besondere Art des inter-
nationalen Eisenbahnverkehrs, wo ein 
Eisenbahnunternehmen seine Züge 
auf der Infrastruktur eines anderen 
Staates betreibt, wird als ,Interope- 
rabilität‘ bezeichnet. Die Interoperabi- 
lität ist einer der Grundpfeiler, auf den 
die EU ihre gemeinsame Eisenbahn-
politik zur Steigerung der Effizienz und 
Kundenorientierung der Eisenbahnen 
stützt. Sie könnte jedoch auch für Staa-                                                                    
ten außerhalb der EU ein geeignetes 
Konzept zur Erhöhung des Mehrwerts 
ihrer Eisenbahnsysteme darstellen.

Ziel der in diesem Artikel angestell-
ten Analyse ist die Erforschung der 
Kluft zwischen den bestehenden An-
forderungen des COTIF und den für die 
Interoperabilität benötigten. 

Die Eisenbahnsysteme, die sich für 
ihre internationalen Beziehungen auf 
das COTIF stützen, können als Netz 
verbundener aber separater Sys-
teme angesehen werden, bei dem 
Fahrgäste, Güter, Fahrzeuge und/
oder Züge zwischen den nationalen 
Systemen ausgetauscht werden. Das 
Netzwerk kann auf der Grundlage vir-
tueller Ebenen modelliert werden, wo 
ein höherer Harmonisierungsgrad ei- 
nen reibungsloseren internationalen 
Verkehr ermöglicht, gleichzeitig aber 
auch komplexere und tiefergehende 
Angleichungen der Vorschriften er-
fordert.

Stufe 1: Eisenbahnen und ihre Kunden
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Auf der untersten Stufe dieses Netz- 
werkmodells wäre das Vertragsrecht 
des COTIF der Anhänge CIM und CIV an-
gesiedelt, welches den grenzüberschrei-    

tenden Güter- und Personenverkehr 
mittels harmonisierter Vertragsbestim-
mungen erleichtert. Diese wirtschafts-
basierten Vorschriften sollten ein 

ausreichendes Maß an Rechtssicher-
heit schaffen, um den Absendern und 
Fahrgästen die Nutzung der Eisenbahn 
als internationales Verkehrsmittel zu 
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Stufe 2: Grenzüberschreitender Fahrzeugaustausch zwischen Eisenbahnunternehmen

Stufe 3: Interoperabilität; Betrieb ganzer Züge über Landesgrenzen hinweg

Die zweite Ebene dieses Modells um-
fasst die im Eisenbahnsystem selbst 
anzuwendenden Anforderungen, mit 
denen die Verwendung von Güter- und 
Personenwagen im internationalen 
Verkehr erleichtert wird. Damit Fahr-    
zeuge in unterschiedlichen Eisenbahn-
systemen verkehren können, müssen 
harmonisierte technische Vorschriften 
auf die Schnittstellen zwischen Fahr-         
zeug und Infrastruktur sowie zwischen 
den Fahrzeugen selbst angewendet 
werden. Diese Vorschriften waren früher 
in der Technischen Einheit4 und den 
Übereinkommen RIC und RIV enthalten. 
RIC und RIV wurden von Eisenbahn-    
unternehmen verabschiedet, aktuali- 
siert und angewendet, wohingegen die 
COTIF-Bestimmungen zwischen Staaten 
vereinbart werden. Die Technische Ein-
heit, sowie das RIV und die technischen 
Teile des RIC werden nicht länger ange-
wendet.

Heute finden sich einander ablösende 

Verschriften in den ETV und die Zu-
lassungsverfahren sind in den ATMF 
geregelt. Darüber hinaus enthält Artikel 
3a ATMF einen Verweis auf die EU-
Vorschriften, welche die Bedingungen 
festlegen, unter denen in der EU zuge-
lassene Fahrzeuge in Nicht-EU-OTIF-Ver-
tragsstaaten verwendet werden können 
und umgekehrt.  Durch die Übertragung 
aller fahrzeugrelevanten TSI in ETV sind 
im COTIF nun alle Fahrzeugvorschriften 
(einschließlich der für die Interoperabi- 
lität und den sicheren Betrieb erforder-
lichen) in Stufe 2 abgedeckt.

Eisenbahnunternehmen, die fremde 
Fahrzeuge in ihren Zügen betreiben, 
sollten auf die gute Instandhaltung der 
Fahrzeuge vertrauen können. Zu diesem 
Zweck wurde die für die Instandhal-
tung zuständige Stelle (ECM) geschaf-
fen, welche für die Gewährleistung des 
guten Instandhaltungszustands eines 
jeden Fahrzeugs verantwortlich ist. All 
diese Vorschriften gelten als öffentli-

ches Recht, welches die Pflichten jeder 
Person oder Stelle beschreibt.

Um dem Halter ein ausreichendes 
Maß an Rechtssicherheit für den aus-
ländischen Betrieb liefern zu können, 
enthalten die CUV Bestimmungen zur 
Regelung der vertraglichen Haftung 
zwischen dem Halter und dem die 
Fahrzeuge verwendenden Eisenbahnun-
ternehmen. Die CUV gelten als Privat- 
oder Vertragsrecht, welches die Bezie-
hungen zwischen den Vertragsparteien 
regelt. Die CUV finden auch auf Verträge 
zwischen Haltern und Beförderern in-
nerhalb der EU Anwendung. Zur Um-
setzung der Bestimmungen der CUV 
sowie einiger Elemente des öffentlichen 
Rechts, wie den ECM-Vorschriften, hat 
der Eisenbahnsektor standardisierte 
multilaterale Vertrage in Form des Allge-
meinen Vertrags für die Verwendung von 
Güterwagen (AVV) entwickelt, welcher 
die detaillierten Vertragsbestimmungen 
zwischen den Parteien festlegt.

4 Die Technische Einheit war ein zwischenstaatliches Übereinkommen, das am 1. April 1887 in Kraft trat. Diese Bestimmungen wurden auf zwei in-

ternationalen Konferenzen zur Technischen Einheit der Eisenbahn im Oktober 1882 und Juli 1886 vorbereitet. Die teilnehmenden Länder suchten und 

fanden Lösungen zur Erleichterung des Grenzübertritts von einem technischen Standpunkt aus gesehen. Die Technische Einheit wurde von Beginn an 

in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich-Ungarn und der Schweiz angewendet. Später auch in anderen Ländern: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 

Griechenland, Luxemburg, Jugoslawien und der Türkei. Artikel 10 APTU setzt die Technische Einheit mit Inkrafttreten der ETV außer Kraft.
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ermöglichen. Diese Vorschriften sind 
schon seit dem ersten Übereinkom-
men vom Ende des 19. Jahrhunderts 
Teil des COTIF und werden seither kons-                                                                  
tant weiterentwickelt. Sie regeln nicht 
das Eisenbahnsystem als solches, 
sondern liefern vielmehr eine Schnitt-

stelle zwischen den Eisenbahnen und 
ihren Kunden. Sie gelten als Privat- 
oder Vertragsrecht, welches die Bezie-
hungen zwischen den Vertragsparteien 
regelt. Diese Vorschriften finden auch 
Anwendung auf den internationalen 
Verkehr innerhalb der EU.

Das RID wird quer durch die unter-
schiedlichen Ebenen dieses Mo-     
dells angewendet, da es immer dann 
Anwendung findet, wenn gefährliche 
Güter betroffen sind.
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Stufe 4: Marktregulierung – Außerhalb des Anwendungsbereichs des COTIF

Zusätzlich zu den Stufen 1, 2 und 3 
können Staaten auch noch eine Markt-                                                                 
regulierung beschließen, bei der 
beispielsweise Zugangsbedingungen 
oder Wettbewerbsvorschriften erlas-
sen werden. Diese Marktharmoni- 
sierung wird in unserem Modell als 
Stufe 4 bezeichnet.

Die EU beispielsweise hat sich für 
ein Einheitssystem entschieden, in-
dem sie die Pflichten und Aufgaben 
aller in der EU aktiven Eisenbahn-  
akteure harmonisiert hat. Die in 
der EU im Rahmen der Interoperabi-      
litäts-, Sicherheits- und Zugangsricht-
linien (zusätzlich zu den COTIF-Be-        
stimmungen für Vertragsrecht und 
die Beförderung gefährlicher Güter) 
angewendeten Bestimmungen be- 
schreiben einen einheitlichen Eisen-
bahnmarkt. Diese Bestimmungen 
setzen die Bedingungen fest, unter 
denen sich neue Eisenbahnunterneh-
men niederlassen können, Zugang 
zu den nationalen Netzen erhalten, 
nationale und internationale Züge 
betreiben dürfen und in Wettbewerb 
mit anderen Eisenbahnunternehmen 
treten können.

Bei den EU-Vorschriften wird eine 
weitreichende rechtliche Integra-
tion zugrunde gelegt, wodurch sie 
sich für eine Anwendung außerhalb 
der EU nicht eignen. Selbst wenn 
Nachbarstaaten der EU die EU-
Vorschriften (oder Teile davon) an-
wenden möchten, bedarf es für eine 
korrekte Interaktion mit dem EU-

Die Zukunft des COTIF: ein Netz aus 
miteinander verbundenen Systemen?

Das COTIF deckt die Interoperabilität 
nicht vollständig ab; es liefert jedoch mit 
der Interoperabilität in Zusammenhang 
stehende Elemente, wie technische 
Vorschriften für Lokomotiven und Per-
sonenwagen und mit dem neuen Artikel 
15a ATMF auch einige grundlegende 
Bestimmungen für die Zugbildung und 
den Betrieb. Darüber hinaus finden die 
CUI, welche die Vertragsbeziehungen 
zwischen Eisenbahnunternehmen und 
Infrastrukturbetreiber festlegen, in ei-
nem interoperablen Modell Anwendung. 
Da die Erleichterung der Interoperabi- 

Die dritte Ebene des Netzwerkmodells 
wird als Interoperabilität bezeichnet. 
Interoperabilität bedeutet, dass ein 
aus einem Land kommender Zug auf 
dem Netz des benachbarten Landes 
verkehrt. Bei diesem Modell überfährt 
also ein vollständiger Zug die Landes-

grenze, um auf der Infrastruktur des 
Nachbarstaates weiter betrieben zu 
werden. Für diese Betriebsart muss 
der Infrastrukturbetreiber des Gast-
staates in der Lage sein, mit mehr als 
einem Eisenbahnunternehmen zu koo-
perieren. Die gegenseitigen Pflichten 

zwischen Eisenbahnunternehmen 
und Infrastrukturbetreibern müssen 
daher klar definiert sein und es müs-
sen Kommunikationsverfahren und 
-tools eingerichtet sein, mit denen 
den Pflichten nachgekommen werden 
kann.

lität von Zügen zur Gänze mit den Zielen 
der Organisationen in Artikel 2, Artikel 
2 § 2 und Artikel 6 § 1 Buchst. h) CO-
TIF übereinstimmt, erlaubt das Über-          
einkommen grundsätzlich die Schaf-
fung eines neuen Anhangs zum COTIF 
über Interoperabilität und Sicherheit. 
Somit gibt es eine Diskussionsgrund-
lage zu diesem Thema.
 
Die Interoperabilität ist uns wahrschein-
lich hauptsächlich aus der europäischen 
Eisenbahnpolitik ein Begriff, wo sie mit 
Marktöffnung einhergeht. Allerdings 
hängt das Konzept der Interoperabilität 
nicht von Wettbewerb oder Marktöff-
nung ab, da Interoperabilität in einem 
Kooperationsrahmen gleichermaßen 
möglich ist. Zudem wird der Wunsch 
nach effizienteren und wirtschafts-
orientierteren Eisenbahnen nicht nur 
in Mitgliedstaaten der EU verspürt. 
Klar ist, dass Staaten innerhalb ihrer 
Landesgrenzen ihr Eisenbahnsystem in 
der für ihre Situation effizientesten und 
förderlichsten Art und Weise organis-
ieren können. Um allerdings das volle 
Potenzial der Eisenbahnen ausschöp-
fen zu können, sollte auch der interna-
tionale Verkehr koordiniert und mit den 
Nachbarstaaten abgestimmt werden. 
Diese Koordinationsbemühungen und 
Absprachen können unter dem COTIF 
stattfinden, um unterschiedliche und 
potenziell miteinander unvereinbare 
Vereinbarungen zu vermeiden.

Grundannahme sollte sein, dass Staa- 
ten, die die möglichen künftigen CO-
TIF-Bestimmungen anwenden, gerne 
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Recht einer bilateralen Vereinbarung 
mit der EU.

Das COTIF ist ein zwischen sou-
veränen Staaten geschossenes 
Übereinkommen, kein Instrument 
für wirtschaftliche Integration. Aus 
diesem Grund können Entwicklun-
gen des COTIF nicht zu einer syste-                                                   
matischen Integration nationaler 
Eisenbahnsysteme oder zur Ein-
führung eines einheitlichen Eisen-
bahnmarktes führen. Die Weiter-
entwicklung des COTIF sollte sich 
daher auf Stufe 3 des beschriebenen 
Modells konzentrieren. Es sollte 
jedoch sichergestellt sein, dass 
keine unter dem COTIF entwickelte 
Vorschrift mit dem EU-Recht in Kon- 
flikt tritt, da alle EU-Mitgliedstaaten 
mit einem Eisenbahnnetz auch Mit-
glieder der OTIF sind.
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Bas Leermakers

neue Eisenbahnunternehmen auf ihrem 
Netz begrüßen (ansonsten würden sie 
den neuen Anhang nicht anwenden) 
und daher transparente Vorschriften 
entwickeln. In dieser Hinsicht könn- 
ten sich die neuen Bestimmungen des 
COTIF darauf beschränken, transpa- 
rente Veröffentlichungen umfassender 
hochrangiger Sicherheitsvorschriften 
durch die Behörde (im OTIF-Recht die 
zuständige Behörde) vorzuschreiben 
und nur den Regelungsgegenstand im 
COTIF zu nennen.

Somit bestünde der nächste logische 
Entwicklungsschritt des COTIF in der 
Erleichterung des Betriebs ganzer Züge 
anstelle einzelner Fahrzeuge über die 
Grenzen. Aus zwei Gründen würde hier- 
zu am besten ein neuer Anhang zum 
COTIF geschaffen:
-    Zum einen decken die existierenden 

Anhänge die Interoperabilität und 
damit einhergehenden Sicherheits-
bestimmungen in ihrem Anwendungs-
bereich nicht vollständig ab;

-    zum anderen sind möglicherweise 
nicht alle Mitgliedstaaten der OTIF 
an der Interoperabilität interessiert, 
welche die Existenz ausländischer 
Eisenbahnunternehmen auf ihrem 
Staatsgebiet impliziert. Ein neuer 
Anhang zum COTIF würde jedem die 
APTU und ATMF bereits anwenden-
den Mitgliedstaat die Entscheidung 
für oder gegen den neuen Anhang 
offen lassen.

Mögliche künftige Anforderungen des 
COTIF sollten beispielsweise die betrieb-            
lichen Schnittstellen zwischen Eisen-
bahnunternehmen und Infrastrukturbe-
treibern abdecken, da diese neben der 

technischen Kompatibilität den Kern der 
Interoperabilität bilden. Die Spezifika-
tionen könnten zunächst auf konzeptu-
eller Ebene mit Fokus auf den grundle-                                                       
genden Sicherheitspflichten der Akteure 
entwickelt werden, indem sie in einen 
neuen Anhang zum COTIF integriert 
werden. In einem zweiten Schritt könn- 
ten in Form von Sekundärgesetzgebung 
zu dem neuen Anhang, in einer mit den 
ETV zu den APTU vergleichbaren Form, 
detailliertere Bestimmungen entstehen.

Keines der bestehenden Organe der 
OTIF deckt explizit den Anwendungsbe- 
reich der Interoperabilität und Sicher-     
heit ab, am nächsten kommen sie je-                                                                      
doch dem Fachausschuss für technische 
Fragen, welcher daher die Diskussionen 
zu diesem Thema anstoßen könnte.
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GEMEINSAME RID/ADR/ADN-TAGUNG (BERN, 14. BIS 18. MÄRZ 2016)
Obwohl dies die erste Gemeinsame Tagung des Bienniums 2016/2017 war, betrafen die meisten 
Diskussionen noch die Ausgabe 2017 des RID/ADR/ADN, die von der WP.15 und vom RID-
Fachausschuss im Mai 2016 noch endgültig verabschiedet werden müssen. 26 Staaten, die 
Europäische Union und das Komitee der Organisation für die Zusammenarbeit der Eisenbahnen 
(OSShD) sowie 16 Nichtregierungsorganisationen waren an dieser Tagung vertreten.

Tanks

Für die Behandlung der Doku-
mente zu Tankfragen wurde wie-
derum eine Tank-Arbeitsgruppe 

eingesetzt, die parallel unter dem 
Vorsitz von Herrn Arne Bale (Verei-
nigtes Königreich) tagte.

Norwegen befasste die Gemeinsame 
Tagung mit verschiedenen Fragen 
zur Beförderung von Gascontainern 
mit mehreren Elementen (MEGC), die 
mit einem sogenannten Hakenliftsys-
tem auf ein Trägerfahrzeug verladen 
werden.

Der Absatz 6.8.3.1.5 fordert für 
den Bau von Batteriewagen/Bat-
terie-Fahrzeugen und MEGC, dass die 
Elemente und ihre Befestigungsein-
richtungen in der Lage sein müssen, 
unter der höchstzulässigen Masse 
der Füllung die in Absatz 6.8.2.1.2 
definierten Kräfte aufzunehmen. Es 
sind keine Vorschriften enthalten, 
wonach der MEGC selbst und seine 
Befestigungseinrichtungen in der Lage 
sein müssen, diese Kräfte aufzuneh-
men, wie dies für Tankcontainer und 

Ortsbewegliche Tanks und Großpack-
mittel (IBC) dürfen nach Ablauf der 
Prüffrist für die wiederkehrende Prü-
fung (5- oder 2,5-Jahresprüfung) in-
nerhalb eines Zeitraums von 3 Mona- 
ten befördert werden dürfen, wenn sie 
vor Ablauf der Prüffrist befüllt wurden. 
Der Internationale Eisenbahnverband 
(UIC) hatte der Gemeinsamen RID/
ADR/ADN-Tagung erstmals im März 
2015 den Antrag unterbreitet, diese 
Erleichterung auch auf Kesselwagen, 
Tankfahrzeuge, abnehmbare Tanks, 
Batteriewagen und Batterie-Fahr-       
zeuge auszudehnen.

Die Tank-Arbeitsgruppe sah wegen der 
gegenüber dem Seeverkehr kürzeren 
Transportzeiten im Landverkehr zu-
nächst nicht die Notwendigkeit einer 
solchen Regelung. Die UIC legte da-
raufhin konkrete Fallbeispiele vor, die 
zeigten, dass auch bei Kesselwagen 
oder Tankcontainern, die noch vor Ab-
lauf der Frist für die wiederkehrende 
Prüfung befüllt wurden, während der 
Beförderung eine Überschreitung der 
Frist und damit ein nicht vorschriften-
konformer Zustand eintreten kann. 
Sie räumte jedoch ein, dass für Kes-
selwagen und Tankcontainer eine 
maximale Überschreitung der Frist um 
einen Monat ausreichend sein sollte. 
Allerdings sollte für die Rücksendung 
des Ladeguts zum Recycling oder 

Beförderungen von Tanks, 
Batteriewagen/Batterie-Fahrzeugen 
und MEGC nach Ablauf der Fristen 
für die wiederkehrende Prüfung und 
Zwischenprüfung

Beförderung von MEGC mit 
Hakenliftsystemen

UN-MEGC der Fall ist.

Die Gemeinsame Tagung beschloss, 
den Absatz 6.8.3.1.5 so zu ändern, 
dass deutlich wird, dass neben den 
einzelnen Elementen des MEGC 
auch der Rahmen des MEGC in der 
Lage sein muss, den grundlegenden 
Beanspruchungen des Eisenbahn- und 
des Straßenverkehrs standzuhalten.

Weder die Begriffsbestimmung von 
MEGC noch die Begriffsbestimmung 
von UN-MEGC sieht vor, dass MEGC 
der Begriffsbestimmung von Contai- 

Auf einen Anhänger aufgesetzter MEGC mit 
Haken

MEGC, der mit Hilfe eines Hakenlifts von 
einem Lastwagen entladen wird
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zur Entsorgung ein Zeitraum von drei 
Monaten zugelassen sein.

Dieser überarbeitete Antrag wurde von 
der Tank-Arbeitsgruppe schließlich 
angenommen.
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In die Ausgabe 2015 des RID/ADR/
ADN wurde die Bestimmung aufge-
nommen, dass neben Verpackun-
gen auch Großverpackungen und 
Großpackmittel (IBC) als Bergungsver-
packungen bzw. Bergungsgroßver-
packungen verwendet werden dürfen. 
Dem UN-Expertenunterausschuss 
wurde daraufhin der Antrag unter- 
breitet, in den UN-Modellvorschriften 
neben den Großverpackungen eben-
falls Großpackmittel zuzulassen. Der 
UN-Expertenunterausschuss lehnte 
dies jedoch mit der Begründung ab, 
dass Großpackmittel nicht für die Auf-
nahme von Gegenständen ausgelegt 
und geprüft seien und dass in diesem 
Fall Großverpackungen verwendet 
werden müssten.

Die Europäische Föderation der Ent-
sorgungswirtschaft (FEAD) machte 
die Gemeinsame Tagung darauf auf-
merksam, dass in Europa heute IBC 
als Bergungsverpackungen verwendet 
werden. Dabei handelt es sich um 
metallene IBC des Typs 11A, in die 
Fässer mit bis zu 200 Liter Fassungs-
raum eingesetzt werden können.

Die Gemeinsame Tagung beschloss            
darauf hin, im europäischen 

Änderungsanträge zum RID/ADR/
ADN für eine Inkraftsetzung zum 1. 
Januar 2017

Änderungsanträge zum RID/ADR/
ADN für eine Inkraftsetzung zum 1. 
Januar 2019

Verwendung von IBC als 
Bergungsverpackungen

Beförderung in loser Schüttung 
gemäß BK- oder VC-Codes

Gefahrgutbeauftragter

Übergangsvorschrift für Gefahrzettel
Die Ausgabe 2013 des RID/ADR/ADN 
sah vor, dass Gefahrzettel auf kleinen 
Versandstücken geringere Abmessun-
gen haben dürfen, sofern sie deut-
lich sichtbar bleiben. Im Rahmen der 
Harmonisierung des RID/ADR/ADN 
mit der 18. Ausgabe der UN-Empfeh- 
lungen für die Beförderung gefährli-
cher Güter wurde diese Möglichkeit 
der Verkleinerung der Gefahrzettel 
verschärft, indem präzisiert wurde, 
dass die Linie innerhalb des Randes 
weiterhin in einem Abstand von 5 mm 
vom Rand verlaufen muss und auch 
die Breite dieser Linie weiterhin 2 mm 
betragen muss. Wegen dieser zusätz- 
lichen Anforderungen wurde eine 
Übergangsvorschrift aufgenommen, 
welche die Weiterverwendung alter 
Gefahrzettel bis zum 31. Dezember 
2016 ermöglicht.

Die genannten Einschränkungen 
führen allerdings dazu, dass die 
Symbole des Gefahrzettels noch wei-                   
ter verkleinert werden müssen, als 
dies bei einer rein proportionalen 
Verkleinerung des Gefahrzettels er-
forderlich wäre. Die Sichtbarkeit der 
wichtigen Elemente des Gefahrzettels 
wird dadurch unnötig beeinträchtigt. 
Auf Antrag Deutschlands wurde bei 
der letzten Tagung des UN-Exper-
tenunterausschusses eine erneute 
Änderung beschlossen, wonach nur 
noch eine Einhaltung der Proportionen 
gefordert wird.

Da diese Änderung allerdings erst in 
das RID/ADR/ADN 2019 übernommen 
werden kann, beschloss die Gemein- 
same Tagung die Übergangsvorschrift 
für Gefahrzettel in Unterabschnitt 
1.6.1.30 bis zum 31. Dezember 2018 
zu verlängern.

Der Europäische Verband der Gefahr-
gutbeauftragten (EASA), dem erst vor 
Kurzem Beraterstatus eingeräumt 
wurde, hatte der Gemeinsamen 
Tagung ein Dokument unterbreitet, 
mit dem umfassende Änderungen zu 
dem für den Sicherheitsberater gel-
tenden Abschnitt 1.8.3 vorgeschla-
gen wurden. Obwohl dieser Antrag 
zu sehr kontroversen Diskussionen 
führte, konnte sich die Gemeinsame 
Tagung auf verschiedene Änderun-
gen einigen.

Beispielsweise wird künftig die 
Pflicht zur Bestellung eines Gefahr-
gutbeauftragten, die momentan nur 
für Unternehmen gilt, deren Tätigkeit 
die Beförderung, das Verpacken, das 
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ner entsprechen müssen. Ein MEGC, 
der unter die Begriffsbestimmung 
von Container im Sinne des Interna-
tionalen Übereinkommens über si-
chere Container (CSC) von 1972 in 
der jeweils geänderten Fassung fällt, 
muss jedoch neben den Vorschriften 
des RID/ADR auch die anwendbaren 
Vorschriften dieses Übereinkommens 
erfüllen. Der Abschnitt 7.1.3, der 
eine solche Bestimmung bereits für 
Großcontainer, ortsbewegliche Tanks 
und Tankcontainer enthält, wurde um 
MEGC ergänzt.

Ein weiterer Antrag, der sich mit den 
Einrichtungen zur Befestigung des 
MEGC auf Trägerfahrzeugen befasste, 
wurde zuständigkeitshalber an die 
WP.15 weitergereicht.

Landverkehr weiterhin Großpackmittel 
für die Verwendung als Bergungsver-
packungen zuzulassen, diese jedoch 
auf den derzeit verwendeten Typ (11A) 
zu beschränken.

Die Beförderung in loser Schüttung ist 
unter den in Kapitel 7.3 RID/ADR fest- 
gelegten Bedingungen zugelassen, 

wobei zwei verschiedene Alternativen 
vorgesehen sind. Eine Alternative ist 
die Verwendung von intermodalen 
Schüttgut-Containern (BK-Codes), 
die andere Alternative ist die Verwen-                                               
dung von Wagen/Fahrzeugen und Con-
tainern (VC-Codes) im europäischen 
Landverkehr. Bei einer Betrachtung 
der Tabelle A des RID/ADR fällt auf, 
dass zahlreichen UN-Nummern 
zwar ein VC-Code, nicht jedoch ein 
BK-Code zugeordnet ist. Während 
BK-Schüttgut-Container präzisen 
Vorschriften entsprechen müssen, 
ist dies für VC-Umschließungen (Wa-
gen/Fahrzeuge und Container) nicht 
der Fall. Ungeachtet dessen ist un-
klar, ob ein BK-Schüttgut-Container 
auch in allen Fällen verwendet werden 
darf, in denen die Verwendung eines 
VC-Schüttgut-Container zugelassen 
ist.

Die Gemeinsame Tagung nahm auf 
Antrag Spaniens die Aufnahme einer 
Bemerkung zu Unterabschnitt 7.3.3.1 
an, um klarzustellen, dass bei An- 
gabe eines VC 1-Codes in Spalte 17 
der Tabelle A auch ein Schüttgut-Con-
tainer BK 1 und bei Angabe eines VC 
2-Codes ein Schüttgut-Container BK 
2 verwendet werden darf, sofern alle 
Bestimmungen des Abschnitts 7.3.3 
eingehalten werden.

| GEFÄHRLICHE GÜTERENTWICKLUNGEN IM EISENBAHNRECHT 



21

Beladen, das Befüllen oder das Ent- 
laden gefährlicher Güter umfasst, 
auf den Absender gefährlicher Güter 
ausgedehnt. In einigen Vertragssta-
aten des RID, des ADR oder des 
ADN ist diese Pflicht bereits in der 
nationalen Gesetzgebung enthalten. 
Der Vertreter der EASA wurde jedoch 
gebeten, einen Vorschlag zu Über-
gangsvorschriften für einen Zeitraum 
von vier Jahren ab dem Inkrafttre-
ten, d.h. bis 2023, auszuarbeiten. 
Da die in diesem Zusammenhang 
erforderlichen Änderungen auch 
den Schulungsnachweis des Gefahr-
gutbeauftragten erfassen, muss 
für die Gültigkeit der bisherigen 
Schulungsnachweise eine getrenn- 
te Übergangsvorschrift vorgesehen 
werden.

Der Antrag der EASA, auch für den 
Betreiber von Kesselwagen einen 
Gefahrgutbeauftragten vorzuschrei- 
ben, wurde zuständigkeitshalber 
an die ständige Arbeitsgruppe des 
RID-Fachausschusses zur Behand-
lung übertragen. In diesem Zusam-
menhang müssten allerdings noch 
Informationen geliefert werden, 
warum die Pflicht zur Bestellung 
eines Gefahrgutbeauftragten für den 
Betreiber eines Kesselwagens, nicht 
aber für den Betreiber eines Tank-
containers oder eines ortsbewegli-
chen Tanks gelten soll.

Ein weiterer Antrag der EASA bezog 
sich auf den Jahresbericht des Ge-
fahrgutbeauftragten, den dieser „für 
die Unternehmensleitung oder gege-
benenfalls für eine örtliche Behörde 
über die Tätigkeiten des Unterneh-
mens in Bezug auf die Beförderung 
gefährlicher Güter” erstellen muss. 

EASA schlug vor, diesen Jahres-
bericht zu standardisieren, da das 
Qualitätsniveau dieser Berichte in 
den verschiedenen Vertragsstaaten 
sehr unterschiedlich sei.

Da die Meinungen zum Nutzen eines 
harmonisierten Berichtmusters aus-
einandergingen, wurde der Vertreter 
der EASA gebeten, Sinn und Zweck 
dieser Berichte zu analysieren, be-                                                            
reits bestehende Muster von Bericht-

Bei der Gemeinsamen Tagung im März 
2015 wurden Diskussionen bezüglich 
des Auslaufens der multilateralen 
Sondervereinbarung M 237 zum ADR 
geführt, welche die Beförderung von 
Gasflaschen zulässt, die vom Verkehrs-                                                                      
ministerium der Vereinigten Staaten 
von Amerika zugelassen sind, je- 
doch weder den Vorschriften für RID/
ADR-Gefäße noch denen für UN-Druck-
gefäße entsprechen (siehe Zeitschrift 
2/2015, Seite 18).

Der Europäische Industriegase-Ver-
band (EIGA) hatte der Gemeinsamen 
Tagung ein Dokument vorgelegt, 
in dem verschiedene von den Ver-
tragsstaaten gestellte Fragen beant-
wortet wurden. Insgesamt seien 
jährlich 10.000 Gasflaschen betrof-
fen, die für die Beförderung von Spe-
zialgasen aus den USA nach Europa 
verwendet würden. Angesichts von ei-
nem Gesamtbestand von etwa 35 Mil-
lionen Flaschen für industrielle Gase 

Die nächste Gemeinsame RID/ADR/
ADN-Tagung wird vom 19. bis 23. 
September 2016 in Genf stattfinden 
und wird ihre Diskussionen zu den 
Änderungen 2019 fortsetzen.

Verschiedenes

Nächste Tagung

Beförderung von Druckgefäßen, 
die vom Verkehrsministerium der 
Vereinigten Staaten von Amerika 
(DOT) zugelassen sind
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en zu berücksichtigen und die Op-
tion der Erstellung eines Leitfadens 
in Erwägung zu ziehen.

Der Antrag der EASA, Schulungen im 
Sinne des Kapitels 1.3 (Unterweis-
ung von Personen, die an der Be-
förderung gefährlicher Güter beteiligt 
sind) ausschließlich von Personen 
durchführen zu lassen, die im Be-
sitz eines Schulungsnachweises für 
Gefahrgutbeauftragte sind, wurde 
von der Gemeinsamen Tagung abge-
lehnt. Die Mehrheit der Regierungs- 
und Nichtregierungsdelegationen 
war der Ansicht, dass die Schulung 
an spezifische Funktionen im Un-
ternehmen geknüpft sei. Für gezielte 
Schulungen mit Bezug zum un-
ternehmensinternen Arbeitsumfeld 
und unter Berücksichtigung anderer 
Vorschriften als der Vorschriften für 
die Beförderung gefährlicher Güter 
seien qualifizierte und erfahrene Mit-                                                       
arbeiter des Unternehmens oftmals 
kompetenter als Gefahrgutbeauf-
tragte.

stellten diese einen sehr geringen 
Prozentsatz dar. Diese Spezialgase 
würden beispielsweise bei der Herstel-
lung von Glasfasern und von Halblei-                                                            
tern, in der Photovoltaik-Forschung, 
für Augenkorrekturen oder in der medi-                                                          
zinischen Forschung verwendet. Da die 
Ausrüstungsgegenstände der Betrie-
be an diese Flaschen angepasst sei-
en, sei eine Umstellung auf UN-Druck-
gefäße nicht ohne Weiteres möglich. 
Außerdem legte EIGA in seinem Do-
kument dar, welche Beschränkungen 
Titel 49 des United States Code of 
Federal Regulations (49 CFR) für die 
Befüllung und die Beförderung von für 
den Export bestimmter ausländischer 
Flaschen sowie die Entleerung und 
die Beförderung importierter auslän-
discher Flaschen vorsähen.

EIGA erklärte auch, dass im zweiten 
Quartal 2016 eine Petition an das 
DOT eingereicht werden solle, deren 
Ziel es sei, europäische Gasflaschen 
zum Import, zur Beförderung und Ent- 
leerung in den Vereinigten Staaten 
sowie zur Befüllung für den Export zu-
zulassen. Dieses Petitionsverfahren 
werde mindestens zwei Jahre in An-
spruch nehmen.

Das Vereinigte Königreich kündigte 
an, eine neue multilaterale Sonder- 
vereinbarung als Ersatz für die am 1. 
Juni 2016 auslaufende Sonderverein-
barung mit einer maximalen Gültigkeit 
von drei Jahren auszuarbeiten. 
Während einige Delegationen ankün-
digten, eine solche neue Sonder-  
vereinbarung zu unterzeichnen, äußer-
ten andere den Wunsch, dass diese 
Sondervereinbarung auf diejenigen 
Gase beschränkt werden sollte, die 
momentan in DOT-Gefäßen befördert 
werden.
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ÖFFENTLICHE KONSULTATION DER GD MOVE UND DER EUROPÄISCHEN 
KOMMISSION ZUR VERORDNUNG (EG) NR. 1371/2007 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTES UND DES RATES VOM 23. OKTOBER 
2007 ÜBER DIE RECHTE UND PFLICHTEN DER FAHRGÄSTE IM 
EISENBAHNVERKEHR (PRR)
Am 9. Februar 2016 hat die Generaldirektion Mobilität und Verkehr der Europäischen Kommis-
sion eine öffentliche Konsultation gestartet, als ersten Schritt in Richtung einer eventuellen 
Revision der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlamentes und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr 
(PRR).

Diese europäische Verordnung gilt seit dem 4. Dezember 2009 für die Eisenbahnbeförderung 
von Personen in den Ländern der Europäischen Union.

In einem Brief vom 1. März 2016 hat die GD MOVE die OTIF eingeladen, an ihrer öffentlichen 
Konsultation auf ihrer Internetseite teilzunehmen:

Einleitung

Revisionsbedarf der Verordnung und 
zu lösende Probleme

Mit dieser Konsultation erhof-
fen sich die Instanzen der 
Union, genügend Daten zu 

bekommen, um die Auswirkungen 
der Anwendung der verschiedenen 
Bestimmungen der PRR und der un-
terschiedlichen zur Konsultation ste-
henden Änderungsmöglichkeiten aus-
werten zu können.

Auch stellt diese Konsultation ein 
Etappenziel im Fahrplan dar, mit 
dem die zu bevorzugenden Optionen 
für die Revision der PRR zum Zweck 
der Erweiterung der Fahrgastrechte 
auf dem Gebiet der Union ermittelt 
werden sollen.

Die Europäische Kommission hat die 
erste Folgenabschätzung Ende 2015 
lanciert.

Eine solche Folgenabschätzung ist 
unerlässlich vor jeglicher Revision 
eines bedeutsamen europäischen 
Rechtstextes.

Aus einer nach Inkrafttreten der Ver-
ordnung Nr. 1371/2007 durchge-

führten Studie geht hervor, dass nur 
fünf Staaten der Union sie vollständig 
anwenden, während die einundzwan-
zig übrigen Staaten sie sie infolge der 
von ihnen erklärten Ausnahmen nur 
teilweise anwenden.

Die Europäische Kommission hat 
also festgestellt, dass die Fahrgäste 
vor allem im nationalen Verkehr 
von den in der Verordnung vorgese-                   
henen Vorteilen nicht voll profitieren 
und nicht ausreichend geschützt 
sind. Diese Feststellung deckt eine 
große Rechtsunsicherheit auf, der 
die Fahrgäste ausgesetzt sind, da 
ihre Rechte von Land zu Land mitun- 
ter erheblich voneinander abweichen 
können. Die Entschädigungen im Ver-
spätungsfall beispielsweise variieren 
je nach Land, in Abhängigkeit davon, 
ob das Land seine Verkehrsunterneh-
men von der Anwendung gewisser Be- 
stimmungen der Verordnung freige-     
stellt hat oder nicht.

Folglich werden die Eisenbahnun-
ternehmen, die in den unterschiedli-
chen Mitgliedstaaten ihrer Tätigkeit 
nachgehen, nicht gleich behandelt.

Vor diesem Hintergrund stellt sich 
auch die Frage, ob die Verkehrsun-
ternehmen auch mit überflüssigen 
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Regelungen konfrontiert sind oder mit 
solchen, die mit dem internationalen 
Übereinkommen COTIF/CIV inkompa- 
tibel sind.

Darüber hinaus hat die Kommission 
ein erhebliches Diskriminationsrisiko 
zwischen den Eisenbahnunternehmen 
einerseits und den übrigen Verkehr-
strägern andererseits aufgedeckt. 
Dabei handelt es sich hauptsächlich 
um die Ungleichbehandlung zwischen 
dem Eisenbahn- und dem Luftverkehr 
in Bezug auf die Zahlung von Entschädi-
gungen im Verspätungsfall infolge des 
Urteils des Europäischen Gericht-
shofs im Fall C-509/11 und dem 
sich daraus ergebenden Vorteil des 
Flugverkehrs, der sich bei außerorden-
tlichen Ereignissen auf höhere Gewalt 
berufen kann. Infolge dieses Urteils 
können sich Eisenbahnunternehmen 
nämlich nicht mehr auf höhere Gewalt 
berufen, um den Entschädigungszah-
lungen für Verspätungen zu entgehen.

Hauptadressaten der Konsultation sind 
die Reisenden im Eisenbahnverkehr 
und die nationalen Behörden der 
EU-Mitgliedstaaten.

Der Anhang der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 übernimmt die Ein-
heitlichen Rechtsvorschriften für 

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2016-02-03-rail-rights-and-obligations_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2016-02-03-rail-rights-and-obligations_en.htm
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Beteiligung des Sekretariates der 
OTIF an der Konsultation

Am 22. März 2016 hat das Sek-

retariat der OTIF das vollständig aus-
gefüllte Konsultationsformular an die 
Kommission zurückgeschickt.

Als einen der negativen Aspekte 
hatte es vermerkt, „dass es schwierig 
sei, sich bei einer Revision der CIV zu 
koordinieren, solange die ER CIV in 
der PRR als Anlage enthalten sind“.

Darüber hinaus hat das Sekretariat 
sich dafür stark gemacht, bei den 
Entschädigungszahlungen in Ver-
spätungsfällen faire Wettbewerbsbe-
dingungen für alle Verkehrsträger zu 
schaffen.

In Bezug auf die Beseitigung der 
Unstimmigkeiten zwischen der PRR 
und den CIV betonte das Sekreta- 
riat, dass die beste Lösung in der 
Trennung der beiden Rechtstexte 
bestünde, mit anderen Worten, dass 
die ER CIV nicht mehr als Anhang in 
die PRR integriert sein sollten. Der 
Grund hierfür ist der folgende: „Durch 
den Beitritt der EU zum COTIF sind die 
ER CIV ein integraler Bestandteil des 
EU-Rechts geworden. Somit sollte in 
den Anhängen der Verordnung ein-
fach darauf verwiesen werden kön-
nen.“ Der Verweis könnte wie folgt 
lauten:

„Wenn sich der Abfahrts- und der 
Zielort der Reise in zwei unter-

Carlos del Olmo
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den Vertrag über die internationale 
Eisenbahnbeförderung von Personen 
(CIV - Anhang A zum COTIF, Artikel 
6 bis 64, mit Ausnahme von Artikel 
57), welche die Vertragsbeziehungen 
zwischen Beförderer und Reisendem 
regeln. Die Europäische Kommis-
sion hat festgestellt, dass die Bezie-                        
hung zwischen den Bestimmungen der 
CIV und denen der PRR anscheinend 
nicht immer klar ist und es daher für 
die diese anwendenden Eisenbahnun-
ternehmen zu Rechtsunsicherheiten 
kommen kann. Einige Begriffsbestim-
mungen, wie beispielsweise die des 
Beförderers, sind in den beiden Tex-
ten nicht kohärent.

Die Kommission plant eine Revision 
bestimmter Teile der Verordnung, 
insbesondere im Bereich der Be-
förderung von Fahrgästen mit einge- 
schränkter Mobilität, um sie an die 
Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der 
Kommission vom 18. November 2014 
über die technischen Spezifikationen 
für die Interoperabilität bezüglich der 
Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems 
der Union für Menschen mit Behin-
derungen und Menschen mit einge- 
schränkter Mobilität anzupassen.

schiedlichen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union befinden, gelten 
für die sich aus den Eisenbahnbe-
förderungsverträgen der Fahrgäste 
ergebenden Beziehungen die Ein-
heitlichen Rechtsvorschriften für 
den Vertrag über die internationale 
Eisenbahnbeförderung von Personen 
(ER CIV ), Anhang A zum Übereinkom-
men über den internationalen Eisen-
bahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980 
in der Fassung des Protokolls von Vil-
nius vom 3. Juni 1999.“

Unter Berücksichtigung dieses Ver-
weises könnte das Ziel der PRR wie 
folgt gefasst werden:

„Die Verordnung dient der Ausweitung 
des Geltungsbereichs der Bestimmun-
gen der CIV auf den Eisenbahnverkehr 
innerhalb eines einzelnen Mitgliedstaa-                                                                     
tes; der Verstärkung des Schutzes 
der Fahrgäste in den Mitgliedstaaten 
der EU; der Erhöhung des effektiven 
Schutzes der Fahrgäste durch zu-     
sätzliche Bestimmungen.“



DATUM TAGUNGEN ORT

VERANSTALTUNGSKALENDER 2016

7. - 8. Juni
9. - 10. Juni
29. - 30. Juni

19. - 23. September

7. - 8. September

Bern - Schweiz

Bern - Schweiz

Bern - Schweiz

Genf - Schweiz

Lille - Frankreich

Fachausschuss für technische Fragen 9. Tagung

Arbeitsgruppe RID-ATMF

Verwaltungsausschuss - 125. Tagung

Gemeinsame RID/ADR/ADN-Tagung

Fachausschuss für technische Fragen 29. 
Sitzung der ständigen Arbeitsgruppe WG TECH

VERANSTALTUNGEN MIT BETEILIGUNG DER OTIF 2016

31. Mai - 3. Juni

27. Juni - 6. Juli

23. - 26 . August

8. Juli

13. - 14. Juni

15. - 16. Juni

5. - 6. Juli

21. Juni

22. - 24. Juni

8. Juli

6. September

Zeitweilige Arbeitsgruppe der 
OSShD „Beförderung gefährlicher 
Güter”

49. Tagung des ECOSOC-Unter-
ausschusses für die Beförderung 
gefährlicher Güter

Expertenberatung zur Anlage 
2 des SMGS „Beförderung 
gefährlicher Güter”

76. Ausschuss für 
Eisenbahninteroperabilität und 
-sicherheit (RISC)

Expertengruppe Unified Railway 
Law-13. Tagung- (SC.2/GEURL)

MCXLIV Ministerkonferenz

Steuergruppe und  
Expertengruppe CIM/SMGS

Arbeitsgruppe CIM

Generalversammlung - 88. Tagung 

TEN-T Days

Internationale Eisenbahn     
Güterverkehrskonferenz GRFC

Treffen  
Verwaltungsvereinbarung   

Arbeitsgruppe zur TSI OPE

Bern - Schweiz

Rome - Italien

Rotterdam-Niederlande

Rotterdam-Niederlande

Brüssel - Belgien

Lille - Frankreich

Warschau - Polen

Genf - Schweiz

Warschau - Polen

Brüssel - Belgien

Genf - Schweiz

Baku - Aserbaidschan 

Warschau - Polen

DATUM TAGUNGEN ORG. ORT

8. - 10. Juni

6. - 8. September

OSShD

OSShD

OSShD

UNECE

CIT

CIT

UIC

ERA

UIC

Vereinte Nationen - 
ECOSOC

Europäische 
Kommission - GD MOVE

Europäische 
Kommission - GD MOVE

GD MOVE                 
ERA
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Gryphenhübeliweg 30    CH - 3006 Bern

Tel. : + 41 (0)31 359 10 10  |  Fax : + 41 (0)31 359 10 11  |  info@otif.org  |  www.otif.org

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenn Sie sich für die vierteljährlich erscheinende Veröffentlichung der OTIF, 
die Zeitschrift für den internationalen Eisenbahnverkehr, anmelden möchten, 
senden Sie uns bitte eine E-Mail an folgende Adresse: media@otif.org

Es ist ebenfalls möglich, die Zeitschrift auf der Website der OTIF (www.otif.org) 
unter „Presse“ einzusehen. Wir bedanken uns für Ihre Treue und wünschen viel 
Spaß beim Lesen!

                  Die Redaktion


